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Der Tag 
der offenen 

Tür der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ammelshain fiel 
auf den 1. Mai, den „Tag der Arbeit“. 
Dieser Feiertag begründet sich im 
Kampf um die Würdigung der tägli-
chen beruflichen Arbeit. Einen sehr 
großen Teil unseres Alltags verbrin-
gen wir auf und mit der beruflichen 
Tätigkeit, die sich zunehmend durch 
Digitalisierung, Automatisierung, 
mobiles Arbeiten und Homeoffice 
verändert und durch viele weitere 
Aspekte geprägt ist. Mit den verän-
derten Rahmenbedingungen verän-
dern sich auch die Sorgen der Arbeit-
nehmer, beispielsweise hinsichtlich 
der Zukunftsfähigkeit und Perspek-
tiven des Arbeitsplatzes. Deshalb 
ist dieser „Tag der Arbeit“ nicht nur 

ein Feiertag, sondern er ist für Po-
litiker und alle anderen Erwerbstä-
tigen auch ein Tag der Erinnerung, 
welchen Stellenwert diese Arbeit in 
unserem Leben hat. Im derzeitigen 
Verständnis von Arbeit ist nicht mehr 
nur das monatliche Entgelt von Be-
deutung. Von besonderem Gewicht 
sind heute auch Sinnhaftigkeit, Wirk-
samkeit und Werthaltigkeit - rundum: 
eine Wertschätzung des Geleisteten. 
Die Begegnung auf Augenhöhe, der 
Verzicht oder die Reduzierung von 
Hierarchien und eben die besonde-
re Würdigung des Einsatzes und der 
Mitarbeit sind Prämissen, die im täg-
lichen Alltag maßgeblich sind. 

Letzteres haben wir am 1. Mai 
zum würdigen Anlass genommen, 
um Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Am-

melshain zu befördern und aufgrund 
langjähriger Zugehörigkeit mit Prä-
mien auszuzeichnen. Ich freue mich, 
dass wir dies endlich wieder im öf-
fentlichen Rahmen einer größeren 
Veranstaltung tun konnten. Vielen 
Dank auch nochmal an dieser Stelle 
für Ihre Kraft, Ihre Leistung und Ihre 
beispielhafte Einsatzbereitschaft!

Ihre Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Titelbild: 
Gruppenfoto mit Kameradinnen und Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr Ammelshain 
und der Bürgermeisterin (4.v.l.)
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Ammelshainer Kameradinnen und Kameraden luden 
zum Tag der offenen Tür ein

Titelthema

Nach zweijähriger Corona-Pause war 
es endlich wieder einmal soweit - die 
Ortsfeuerwehr Ammelshain lud tra-
ditionell am 1. Mai zu ihrem Tag der 
offenen Tür in und an das Feuerwehr-
gerätehaus nach Ammelshain ein. Und 
dass es dafür Zeit wurde, bewiesen 
nicht nur die leuchteten Kinderaugen, 
sondern auch die zahlreichen Gäste, 
die den gesamten Tag über aus Nah 
und Fern vorbeischauten. 

Erster Höhepunkt des Festtages war 
das Aufstellen des Maibaumes. Mit viel 
Geschick und noch mehr Muskelkraft 
wurde der buntgeschmückte Baum von 
den Ammelshainer Kameraden aufge-
richtet. Doch nicht nur bunte Bänder 
schmückten ihn, auch eine große „75“ 
hängt in diesem Jahr unter der Krone, 
denn die Ortsfeuerwehr feiert 75. Ge-
burtstag. 1947 wurde sie gegründet 
und hat seitdem viel erlebt. 

Sogar ein Gründungsmitglied, näm-
lich der ehemalige Ortswehrleiter 
Günter Wache, konnte gemeinsam mit 
seiner Ehefrau, die inzwischen selbst 
über 50 Jahre Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr ist, dieses beeindru-
ckende Jubiläum begehen. 

Doch geht es bei so einem Tag der 
offenen Tür nicht allein um das Feiern, 
sondern er ist auch eine gute Gelegen-
heit, die Arbeit der Kameraden wertzu-
schätzen und zu präsentieren, um auf 
diese Weise für eine Mitgliedschaft in 
der Feuerwehr zu werben. 

Beim Appell der Kameraden fand 
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad 
dementsprechend Worte des Dankes 
und der Anerkennung: „Auf unsere 
Feuerwehr ist Verlass“, betonte sie. 

Sie wisse um den Wert der Freiwil-
ligen Feuerwehr, die in verschiedenen 
Fällen von Bränden über Verkehrsun-
fälle bis hin zu Unwettern, immer zur 

Stelle ist, wenn Hilfe benötigt wird. 
„Ein Grund mehr, euren Tag der offe-
nen Tür ausgiebig zu feiern.“ Der An-
sprache der Bürgermeisterin und den 
Worten des Ortswehrleiters Kamerad 
Marcel Nollau sowie des stellvertre-
tenden Stadtwehrleiters René Tischer 
folgten Beförderung und Ehrungen 
verdienter Kamerad/Innen. 

Dem offiziellen Teil schloss sich ein 
fröhlicher Nachmittag bis in die frü-
hen Abendstunden bei herrlichstem 
Frühlingswetter an. Deftiges aus der 
Gulaschkanone und vom Grill und le-
ckerer selbstgebackener Kuchen sorg-
ten für Gaumenschmaus. Die Hüpfe-
burg lies Kinderaugen höherschlagen 
und war stets gut besucht, während 
die Erwachsenen von den Trebsner 
Blasmusikanten mit tollen Liedern un-
terhalten wurden. Endlich war in Am-
melshain wieder was los. Lange müs-
sen die Einwohner/innen aber nicht 
warten. Schon am 14. Mai folgt mit 
dem Bikertreffen das nächste Event, 
wozu alle Interessenten herzlich ein-
geladen sind. 

Ehrungen und Beförderungen

Beförderungen
Eileen Wettengel Feuerwehrfrau
Florian Wolf Feuerwehrmann
Robert Lipfert Oberfeuerwehrmann
Maximilian Lipfert Oberfeuerwehrmann
Martin Michael Hauptfeuerwehrmann
Martin Pfütze Hauptfeuerwehrmann
Marcel Nollau Löschmeister

Zugehörigkeit 
2020 25 Jahre Susann Süßkind 
 40 Jahre Petra Süßkind 
 40 Jahre Waltraud Tschorsnik 
2021 50 Jahre Charlotte Wache

2022 25 Jahre Danny Sust 
 40 Jahre Karsten Fichtner 
 40 Jahre Matthias Wache 

40 Jahre  Claus-Dieter Ziermeier
 75 Jahre Günther Wache 
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Einladung zur 
Einwohnerversammlung 
zum Thema Haushalt
Laut §22 Abs. 1 der Sächsischen 
Gemeindeordnung findet am 31. 
Mai, 18:00 Uhr im Bürgersaal eine 
Einwohnerversammlung zum The-
ma Haushaltsplan 2022 statt. Inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern 
werden im Rahmen der Veranstal-
tung Informationen zum aktuellen 
Haushalt vermittelt. Zudem stehen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung für Fragen zu den einzel-
nen Teilhaushalten zur Verfügung. 
Es wird herzlich eingeladen.

Jugendsprechstunde mit 
der Bürgermeisterin

Die Stadt Naunhof lädt herzlichst alle 
interessierten Jugendlichen zur zwei-
ten Jugendsprechstunde mit Frau 
Conrad ein.  Diese findet am 18.05.22 
um 17 Uhr im Jugendhaus Oase 
statt. Ganz unter dem Motto „Was 
ich schon immer mal fragen wollte“ 
möchte Frau Conrad in lockerer und 
gemütlicher Atmosphäre mit den Ju-
gendlichen ins Gespräch kommen 
und erfahren, was unsere Jugend ge-
rade bewegt, was sie braucht und wo 
hierbei die Unterstützung der Stadt-
verwaltung benötigt wird. Vorbei-
kommen lohnt sich also. Wir freuen 
uns auf einen schönen gemeinsamen 
Nachmittag mit hoffentlich zahlrei-
chen Jugendlichen.

Die Bürgermeisterin lädt ein zum 
3. Unternehmerfrühstück
Genüsslich frühstücken und dabei 
angeregt diskutieren – dies soll auch 
beim 3. Unternehmerfrühstück mög-
lich sein, zu dem die Bürgermeisterin 
am Freitag, dem 10. Juni, 9:00 Uhr ins 
Haus Grillensee herzlich einlädt.

Gemeinsam mit dem Referenten Dr. 
Hardo Kendschek von der Firma Komet 
freut sie sich auf viele Interessenten 
zu diesem attraktiven Netzwerkevent, 
welches pünktlich 9:00 Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück beginnt. Dem 
schließen sich anregende Diskussi-
onen zum Thema „Innenstädte neu 
denken: Herausforderungen für Naun-
hof“ an. Natürlich haben die Teilneh-
menden die Gelegenheit, das Thema 

mit individuellen Fragen und eigenen 
Diskussionsbeiträgen zu vertiefen. 

Das Unternehmerfrühstück dient 
dem Informationsaustausch, der Kon-
taktpflege und der Intensivierung von 
Geschäftsbeziehungen. Jedes teilneh-
mende Unternehmen hat zudem die 
Möglichkeit, sich durch Auslage von 
Werbematerialien bei diesem Treffen 
vorzustellen. Damit die Initiative wei-
terhin wachsen kann, freuen wir uns 
schon jetzt über Ihr Kommen. Bitte in-
formieren Sie uns per E-Mail über stadt-
marketing@naunhof.de bis spätestens 
3. Juni, ob Sie teilnehmen können. Die 
Plätze sind begrenzt. Es gilt das Wind-
hundprinzip. Der Eintritt ist frei.

Waldbad öffnet am 14. Mai
Nach Jahren der Einschränkungen 
durch Corona freut sich die Stadtver-
waltung, dass das Waldbad zu den 
bekannten Öffnungszeiten und Ein-
trittsgeldern ab 14.05.2022 geöffnet 
werden kann. Die aktuellen Konditi-
onen finden Sie auf der Internetseite 
der Stadt oder scannen Sie den QR-
Code: 

Im Vorfeld der Öffnung hatte der 
Bauhof alle Hände voll zu tun, um die 
Becken instand zu setzen, mit Was-
ser zu befüllen und die Außenanla-
gen auf Vordermann zu bringen. Nun 
steht einem ausgelassenen Badever-
gnügen nichts mehr im Weg. 

Aquafitnesskurs im Waldbad
Im Waldbad Naunhof werden ab Be-
ginn der neuen Saison Aquafitness-
kurse angeboten. Die Kurse finden 
jeweils vormittags am Dienstag und 
Donnerstag von 10:00 – 10:45 Uhr 
und am Montag und Mittwoch von 
18:00 – 18:45 Uhr statt. Die Kos-
ten pro Kurs betragen 9,00 €. Die 
Anmeldung kann per Telefon unter 
034293/45257 oder per E-Mail: Wald-
bad@naunhof.de erfolgen.

Die Schwimmschule „Blue Wave“ bie-
tet an:

Anfängerschwimmkurse im Waldbad 
Naunhof

Kurs 1:
20.06.2022 – 01.07.2022 
Mo - Fr: 9 - 10 Uhr
samstags / Schlechtwetterersatz
Kurs 2:
04.07.2022 – 17.07.2022
Mo - Fr: 9 - 10 Uhr
samstags / Schlechtwetterersatz
Kurs 3:
18.07.2022 – 29.07.2022
Mo - Fr: 9 - 10 Uhr
samstags / Schlechtwetterersatz

Voraussetzung: Mindestalter ab Jahr-
gang 2016, Vorkenntnisse im Um-
gang mit Wasser erwünscht
Kursgebühr: 150€ für 10 Stunden
Anmeldung unter:
Peter Voigt: 0177/3914564 oder
info@bluewaveleipzig.de

Scan Scan 

mich!mich!
Scan 

mich!
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Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Ammelshain geht 
in die nächste Runde
Ammelshain nimmt dieses Jahr am 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
teil. Ausgeschrieben wurde dieser 
Wettbewerb vom Sächsischen Ministe-
rium für Regionalentwicklung. Neben 
Ammelshain bewerben sich 9 weitere 
Dörfer aus dem Landkreis Leipzig bei 
diesem 11. Wettbewerb. Eine Bewer-
tungskommission des Landkreises wird 
deshalb am Dienstag, den 28. Juni das 
Dorf begutachten. Ausschlaggebend ist 
der Wille der ortsansässigen Bevölke-

rung, die Lebensqualität im Dorf nach-
haltig zu verbessern. Im Vorfeld wurde 
mit der Marketinggesellschaft „M&M 
Maikirschen“ in zwei „Dorfwerkstätten“ 
dieser Tag vorbereitet. 

Ursprünglich hatten auch Fuchshain 
sowie Eicha/Erdmannshain/Albrechts-
hain eine Bewerbung für den Wettbe-
werb abgegeben, diese jedoch wieder 
zurückgezogen. Nun heißt es Daumen-
drücken für den Ortsteil!

Neue Tagesbetreuung Naunhof eröffnet
„Puzzleteil“ schließt Versorgungslücke / Freie Plätze vorhanden

Die Diakonie Leipziger Land erweitert 
ihr Angebot für ältere Menschen. In 
Naunhof hat der Träger kürzlich eine 
neue Tagesbetreuung gestartet, neben 
Borna und Grimma die dritte im Bunde. 
„Wir freuen uns, dass wir jetzt loslegen 
können“, sagte Stefan Müller, Leiter des 
Naunhofer Altenpflegeheims „Charlot-
te Winkler“, unter dessen Dach nun die 
Tagesbetreuung ihre Türen geöffnet 
hat. Auf dem parkartigen Gelände an 
der Robert-Blum-Straße, wo die Diako-
nie neben dem Altenpflegeheim bereits 
eine Kita und eine Anlage für senioren-
freundliches Wohnen betreibt, ist damit 
ein weiteres Puzzleteil dazugekommen.

Damit wird eine Versorgungslü-
cke in Naunhof geschlossen. Laut 
Ines Lüpfert, zweite Beigeordnete des 
Landrates, gebe es in der Region 25 
Tagesbetreuungen mit über 300 Plät-
zen, Naunhof sei bisher allerdings ein 
„weißer Fleck“ gewesen. „Ich wünsche 

Ihnen Gottes Segen, ein volles Haus 
und Tage voller Leben, Freude und Erin-
nerung wie in einer kleinen Familie, in 
der gemeinsam gekocht, gebacken und 
erzählt wird.“

Den Segen Gottes, für den Pfarrer 
Norbert George dann noch ganz offizi-
ell betete, nahmen die Gäste der klei-
nen Feierstunde in deren Anschluss mit 
in die neue Tagesbetreuung. Hier bot 
Pflegedienstleiter Dennis Riegel Füh-
rungen an und präsentierte sehr wohn-
liche und freundliche Räume in frischen 
Farben, mit Fototapeten, Ruhesesseln 
und Sitzecken, nostalgischen Extras 
und durchdachten Details wie für Rol-
lis unterfahrbare Küchenschränke oder 
eine barrierefreie Dusche. 

Die neue Tagespflege bietet zwölf 
Plätze. Willkommen sind ältere Men-
schen, die zu Hause leben und Gemein-
schaft, Anregung sowie Unterstützung 
suchen. Außerdem sollen deren An-

gehörige entlastet werden. Die Gäste 
werden morgens in ihrem Zuhause ab-
geholt und nachmittags wieder zurück-
gebracht.

Für die neue Tagesbetreuung Naun-
hof gibt es noch freie Plätze. Anmel-
dung und weitere Informationen unter 
Tel. 034293 29455.

Es zeigt v. l. Pflegedienstleiter Dennis Riegel 
und die Leiterin der Tagesbetreuung Naunhof 
Miriam Botz mit dem Team. 
Foto: © Diakonie Leipziger Land

Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022
Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Leipzig hat 
gemäß § 193 Absatz 5 Baugesetzbuch 
die Bodenrichtwerte zum Stichtag 
01.01.2022 für den Landkreis Leipzig 
beschlossen.

Die Bodenrichtwerte können zu den 
Sprechzeiten der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses (s.u.) eingese-
hen werden. Auf schriftlichen Antrag 
erteilt die Geschäftsstelle schriftliche, 
gebührenpflichtige Bodenrichtwert-
auskünfte. Im Internet werden die Bo-
denrichtwerte kostenfrei und ohne Zu-
gangsbeschränkung im Geoportal des 

Landkreises Leipzig (www.geoportal-
lkl.de) unter dem Reiter „Planen, Bauen 
und Wohnen“ zur Verfügung gestellt. 

Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Leipzig
Geschäftsstelle: 
Leipziger Straße 67, 04552 Borna
E-Mail: gutachterausschuss@lk-l.de 
Öffnungszeiten: 
Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 
 13:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 
 13:30 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:00 Uhr

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114
E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de
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Rettungspunkte werden in Naunhof und Ammelshain aufgestellt
Schon vor Beginn der offiziellen Ba-
desaison am 15. Mai herrscht in den 
Naunhofer Naherholungsgebieten reger 
Besucherverkehr. Dabei sind eigentlich 
nicht alle Bereiche in der freien Natur 
für die Freizeitgestaltung geeignet, bei 
manchen besteht sogar Betretungsver-
bot. Da es in den vergangenen Jahren 
jedoch mehrfach Situationen gab, bei 
denen die alarmierten Rettungskräfte 
erst lange suchen mussten, um zu ver-
unfallten Personen zu gelangen, hat 
die Stadt Naunhof gemeinsam mit der 
Freiwilligen Feuerwehr ein Zuwegungs- 
und Rettungspunktsystem erarbeitet. 
An verschiedenen Standorten um den 
Grillen- und den Moritzsee wie auch im 
Waldgebiet am Haselberg in Ammels-
hain werden Schilder errichtet (siehe 
Foto) auf denen in kurzen Punkten Hand-
lungsschritte für Ersthelfer gegeben 
werden. Die Koordinaten der Rettungs-

punktnummern sind in der Leitstelle 
hinterlegt. Somit kann den ausrücken-
den Einsatzkräften der genaue Standort 
ihres Einsatzes schnell übermittelt wer-
den. Über einen QR-Code auf der Tafel 
können zudem Erste Hilfemaßnahmen 
abgerufen und so bis zum Eintreffen der 
Rettungskräfte durchgeführt werden. 

Bitte achten Sie mit darauf, dass die 
Tafeln nicht beschädigt werden, denn 
sie können Lebensretter sein! Stellen 
Sie Mängel fest, melden Sie diese bitte 
dem Ordnungsamt! 

Das Projekt ist damit nicht abge-
schlossen. Es kann jederzeit innerhalb 
der Verwaltungsgemeinschaft mit Bel-
gershain und Parthenstein erweitert 
werden. Haben Sie Fragen hierzu oder 
Anregungen für geeignete Standorte, 
stehen Ihnen die Freiwillige Feuerwehr 
und das Ordnungsamt jederzeit gern zur 
Verfügung.

Eine Woche voller Kultur in Naunhof

Ausstellungseröffnung in 
der Galerie Kugel

Nach monatelanger Schließung des Rat-
hauses konnte die aktuelle Ausstellung 
mit Jürgen Geisler „Tierisches Muldental 
2022“ nun endlich offiziell eröffnet wer-
den. 

Die Naturfotografie und speziell die 
Liebe zur Tierfotografie zieht Herrn 
Geisler seit ca. 5 Jahren immer mehr 
in seinen Bann. In seiner ersten Aus-
stellung werden Aufnahmen gezeigt, 
welche alle in den letzten zwei Jahren 
ausschließlich im Leipziger Landkreis 
entstanden sind.  

Umrahmt wurde die Eröffnung vom 
Saxophonisten Jan Grepling. Die Aus-
stellung ist bis zum 1. Juli zu sehen zu 
den regulären Öffnungszeiten des Rat-
hauses.

Ü30 Disconacht:
Naunhof schwooft

Endlich kann es wieder so richtig los-
gehen! Darum zögerte auch die Naun-
hofer Kultur WerkStadt nicht lange und 
veranstaltete am 30.04. die zweite heiß 
ersehnte Ü30-Disconacht in Naunhof. 
Gemeinsam mit der Showkiste Leipzig, 
den DJs Marcel, Andy und Roland sowie 
Special Acts von Jan Grepling und TellE-
EN feierten 600 begeisterte Tanzfreudi-
ge ihre erste Party seit langem. 

Kabarett Leipziger Pfeffer-
mühle gastiert im Bürgersaal

Wer es weniger laut, aber dafür lus-
tiger wollte, war am Sonntag, dem 1. 
Mai, im Bürgersaal beim Gastspiel der 
Leipziger Pfeffermühle gut aufgeho-
ben. Im gut besuchten Bürgersaal ver-
ging der Nachmittag des 1. Mai wie 
im Fluge. Nach einem zweistündigen 
kurzweiligen Programm war ein toller 
Applaus natürlich Programm und eine 
Zugabe ein Muss. 

Für die Akteure und Gäste war klar: 
es war ein toller Sonntag-Nachmittag. 
Dies macht Lust auf mehr. 

Das nächste Kabarett findet am 12. 
Juni statt.

Foto: Thomas Kube, LVZ

Foto: Marcel Baasch

Foto: KWS
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Neue Bank für unsere Kinder
Über eine Spende des Sachsenforstes 
über Material für 8 Bänke können sich 
jetzt im ersten Schritt die Kinder der Kita 
Eicha für ihren üblichen Spielplatz ein-
mal wöchentlich im Eichaerwald freuen. 
Gesägt von der Zimmerei Peukert und 
von Mitgliedern der Interessengemein-
schaft "Grünes Eicha" aufgestellt, freuen 
sich die Kinder über eine massive, neue 
Bank aus dem Stamm einer Eiche aus 
dem Wald in dem sie jetzt wöchentlich 

spielen können. Weitere Aufstellungen 
von Bänken werden im Bereich Erd-
mannshain/Eicha erfolgen. 

Jan-Walter Heikes

Pfl anzaktion in Eicha

Dem Ortschaftsrat EEA ist es gelungen, 
eine Spende über 173 Buschpflanzen 
zur Verwendung in den Ortschaften zu 
erhalten. 98 davon wurden an einem 
sonnigen Samstag-Vormittag in Eicha 
am Radweg und entlang eines Grabens 
zur Parthe in die Erde gebracht. Zehn 
interessierte Bürger/Innen haben da-
bei tatkräftig geholfen und nach guter 
Vorarbeit des Bauhofes die Pflanzen 
sorgfältig gesetzt und ausreichend 
angegossen. 75 Pflanzen wurden dem 

Bauhof übergeben zur Verschönerung 
des neuen Friedhofs in Naunhof.

Weitere Pflanz-Aktionen sind für den 
Herbst und nächstes Frühjahr ange-
dacht. Interessierte können sich gerne 
an den Ortsvorsteher wenden und nach 
ihren Möglichkeiten ihre Mitarbeit ein-
bringen.

Jan-Walter Heikes

Muttertagskonzert mit den 
„Breitenauern“ und Moden-
schau mit Verkaufsaktion

Auch die Seniorinnen kamen nicht zu 
kurz. Endlich konnten sie wieder ih-
ren Muttertag feiern. Bei Kaffee und 
Kuchen und ausgelassener Schunkel-
stimmung kam keine Langeweile beim 
Konzert der Breitenauer auf. Auch die 
Modenschau mit Michael Kefalas fin-

det quartalsweise großen Anklang. So 
bekommen vor allem die Seniorinnen 
regelmäßig die Gelegenheit, aktuelle 
Mode kennenzulernen und zu erwer-
ben. Bei den fehlenden Einkaufsmög-

lichkeiten in Naunhof eine stets will-
kommene Gelegenheit. 

Aus dem Rathaus

Aus der Naunhofer Kultur WerkStadt
Aufruf zur Abgabe von Vorschlägen für die Glanzlichter-Gala 2022

Die Stadt Naunhof möchte auch in 
diesem Jahr ihre GLANZLICHTER eh-
ren. Es werden ehrenamtlich tätige 
Mitmenschen gesucht, die sich in Ver-
einen, sozialen Einrichtungen oder 
ganz privat und uneigennützig für das 
Gemeinwohl einsetzen, ohne an sich 
selbst zu denken. Um diese Personen 
zu finden und ihnen mit der Auszeich-
nung der Ehrennadel der Stadt Naun-
hof danken zu können, bittet die Stadt 
um Vorschläge aus der Bevölkerung. 

Vorschlagsberechtigt sind neben 
natürlichen Personen auch Vereine, 
Verbände, Initiativen, Organisationen, 

Kirchengemeinden, die Stadtverwal-
tung und sonstige Institutionen. Ano-
nyme Vorschläge finden keine Berück-
sichtigung. 

Vorschläge sind formlos schriftlich 
bei der Naunhofer Kultur WerkStadt 
bis spätestens 30.05. einzureichen, 
entweder per Post an: Markt 1, 04683 
Naunhof oder per Mail an: stadtmar-
keting@naunhof.de. Die Vorschläge 
sollen sowohl Name und Anschrift der 
zu würdigenden Person als auch des 
Vorschlagenden enthalten. Die Grün-
de für die Würdigung sind kurz darzu-
legen. 

Bitte merken Sie sich schon jetzt den 
6. November in Ihrem Kalender vor, wo 
in der Parthelandhalle bei kultureller 
Umrahmung die diesjährigen Glanzlich-
ter die Ehrennadel der Stadt Naunhof 
erhalten sollen.
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Aus dem Ordnungsamt

Es werden noch Wahlhelfer benötigt
Für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der kommenden Landratswahl 
werden Wahlvorstände gebildet, 
die den reibungslosen Verlauf der 
Stimmabgabe und die Stimmenaus-
zählung im jeweiligen Wahllokal 
am Wahlsonntag sicherstellen. Die 
Landratswahl findet am 12. Juni und 
im Falle einer Nachwahl am 3. Juli 
statt. Wahlhelfer müssen wahlbe-
rechtigt sein. Für die ehrenamtliche 
Tätigkeit im Wahllokal erhalten sie 
eine Aufwandsentschädigung. 

Insbesondere in Fuchshain, Eicha 
und Lindhardt aber auch in der Kern-
stadt selbst können sich Interessier-
te gern noch melden. 

Nähere Informationen erhalten 
sie unter Tel: 034293 42126 oder per 
E-Mail an: 
lohn-ordnungsamt@naunhof.de

Richtigstellung

In der letzten Ausgabe der Naunhofer 
Nachrichten wurde der Eindruck er-
weckt, dass der durch die Naunhofer 
Wohnbau GmbH zu errichtende Neu-
bau für altersgerechtes Wohnen ei-
nem betreuten Wohnen gleichgestellt 
wird. Das war ein Fehler der Redakti-
on, für den sich diese in aller Form bei 
den Betroffenen entschuldigt. 

Richtig ist, dass in Naunhof zwei 
inhaltlich nicht miteinander in Ver-
bindung zu bringende Bauvorhaben 
in der Langen Straße umgesetzt wer-
den. Zum einen investiert der Pflege-
dienst Holzhäuser in eine Einrichtung 
für Betreutes Wohnen im vorderen 
Bereich der Langen Straße, zum an-
deren baut die Naunhofer Wohnbau 
GmbH einen Neubau für Senioren in 
der Langen Str. 54, in dem barriere-
freie und barrierearme Wohnungen 
entstehen. Es wird um Beachtung 
gebeten.

Aus dem Standesamt

Am Dienstag, den 24.05.2022 hat das 
Standesamt nur von 09:00 Uhr bis 
12:00 Uhr geöffnet. Als Ersatz wird 
eine öffentliche Sprechzeit am Mitt-
woch, den 25.05.2022 von 09:00 bis 
12:00 und 14:00 bis 18:30 Uhr ange-
boten.

Es wird um Beachtung gebeten. 

Die derzeit noch gültige Sondernut-
zungssatzung stammt aus dem Jahr 
2014 und wurde hinsichtlich der Wahl-
werbung 2018 überarbeitet. 
Nunmehr lag zu Jahresbeginn dem 
Stadtrat ein komplett neuer Entwurf 
vor, der zunächst in allen Ortschafts-
ratssitzungen diskutiert und befürwor-
tet wurde. 

Neben einer neuen Gliederung ist 
die wesentlichste Änderung, dass die 
Aufzählung von möglichen Formen 
von Sondernutzungen entfällt, was 
die Zuordnung im konkreten Fall in 
der Vergangenheit mitunter schwierig 
machte. Stattdessen gibt es nun einen 
abschließenden Katalog an erlaubnis-
freien sowie erlaubnispflichtigen aber 
gebührenfreien Sondernutzungen. 
Schlussfolgernd daraus stellt jede an-
dere Erscheinungsform einer Nutzung 
im Geltungsbereich über den Gemein-
gebrauch hinaus eine erlaubnispflich-
tige Sondernutzung dar. Geltungsbe-
reich ist der öffentliche Verkehrsraum. 
Dieser umfasst alle Flächen, die der 
Allgemeinheit wegerechtlich in Form 
einer Widmung oder tatsächlich zu Ver-
kehrszwecken zur Verfügung stehen. 
Dabei spielt es keine Rolle, wem die 
Fläche gehört. Kann der Verkehrsraum 
von jedem genutzt werden, ist er also 
zugänglich, und ist dies vom Besitzer 
gewollt oder wird geduldet, dann liegt 
faktisch ein öffentlicher Verkehrsraum 
vor. Erst wenn der Beschränkungswille 
deutlich wird und eine entsprechende 
Vorkehrung (z.B. Einfriedung, Schran-
ke) das Betreten oder Befahren aus-
schließt, ist der Verkehrsraum nicht 
öffentlich. Warum so kompliziert? Weil 
Regelungen nur dann Sinn ergeben, 
wenn sie nachvollziehbar sind und ihre 
Einhaltung kontrolliert werden kann. 
Deshalb gibt der neue Satzungstext de-
tailliert und gut verständlich Auskunft 
zu Pflichten und Informationen über 
die Erlaubniserteilung. Insgesamt ver-
folgt die neue Satzung das Ziel, Son-
dernutzungen zeitlich und räumlich auf 
das begründete Maß zu beschränken, 
einer Verunstaltung des Straßen-, Orts- 
und Landschaftsbildes vorzubeugen 
sowie jederzeit sachlich gerecht regu-

lierend eingreifen zu können. Auch das 
Gebührenverzeichnis als Teil der neuen 
Satzung wurde gänzlich überabeitet. 
Dabei wurden bei der Bemessung der 
Gebühren verschiedene Kriterien wie 
Art und Ausmaß der Einwirkung auf die 
Straße und den Gemeingebrauch, der 
Umfang des wirtschaftlichen Interes-
ses des Gebührenschuldners sowie die 
Bewertung des Allgemeininteresses an 
der Sondernutzung berücksichtigt. Es 
wurde darauf geachtet, dass einerseits 
angemessene Einnahmen für die Stadt 
erzielt werden, andererseits die Fest-
legung der Gebühren verhältnismä-
ßig erfolgt mit dem Ziel, den Erlaub-
nisnehmer die Möglichkeit zu geben, 
selbst einwirken zu können, in dem er 
das Maß der Sondernutzung reduziert 
oder aber beispielsweise bei einer Nut-
zung über einen längeren Zeitraum die 
günstigere Gebühr nach dem Verzeich-
nis erhält. Es wurde weiterhin darauf 
geachtet, dass die Stadt ansässigen 
Geschäften, Firmen und auch Einwoh-
nern entgegenkommt. So entfällt bei-
spielsweise die Gebühr, wenn ein Ge-
rüst oder Container nur für einen Tag 
im öffentlichen Verkehrsraum verbleibt 
bzw. es werden Auslagen vor den La-
dengeschäften erst ab einer bestimm-
ten Größe berechnet. Eine gänzliche 
Befreiung von Gebühren ist jedoch im 
Sinne einer Gleichbehandlung aller 
Erlaubnisnehmer unangemessen und 
entspricht auch nicht dem Grundsatz 
der Einnahmenbeschaffung nach der 
Sächsischen Gemeindeordnung. Eine 
Erhöhung der Gebührensätze wurde 
nicht vorgenommen. Statt des bisheri-
gen Gebührenrahmens gibt es nun fes-
te Beträge.

Nachdem der Satzungsentwurf der 
Rechtsaufsicht zur Prüfung vorlag, 
wurde sie in der Sitzung des Stadtrates 
am 31. März einstimmig beschlossen. 
Aktuell liegt sie dem Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr (LASuV) als 
Trägerin der Straßenbaulast im qua-
lifizierten Straßenbereich (Kreis- und 
Staatsstraßen) zur Genehmigung vor. 
Mit der anschließenden öffentlichen 
Bekanntmachung in den Naunhofer 
Nachrichten wird sie in Kraft treten. 

Stadtrat beschließt neue Sondernutzungssatzung

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Aus dem Rathaus
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Aus dem Bauamt

Erneuerung des 
Brückengeländers in der
Alten Beuchaer Straße

An der Parthenbrücke wird das maro-
de Brückengeländer erneuert. Dessen 
Instandsetzung ist für die 20. / 21. Ka-
lenderwoche vorgesehen. Start der 
Baumaßnahme ist der 16.05.2022. Vo-
raussetzung dafür sind stabile Wetter-
verhältnisse. Während der Maßnahme 
ist eine Nutzung der Brücke nicht mög-
lich. Es wird um Beachtung gebeten. 

Fertigstellung der Bauarbeiten 
der Deutsche Glasfaser

Nach Mitteilung der mit den Bauarbeiten 
beauftragten Firma werden die abschlie-
ßenden Bitumenarbeiten am 13.06.2022 
im Ortsteil Lindhardt beginnen. Danach 
geht es in Naunhof weiter. Die Abnahme 
durch die Stadtverwaltung erfolgt nach 
Abschluss der Arbeiten. Sollten sich vor-
her schon Mängel zeigen, können diese 
an die e-Mail-Adresse „Ekelmann-Bau-
amt@naunhof.de“ mitgeteilt werden.

Stellenausschreibung
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist 
im Hauptamt der Stadtverwaltung 
Naunhof die Position Sachbearbeitung 
Lohnbuchhaltung, Arbeitsschutz, Ar-
beitsmedizin (m/w/d) in Vollzeit und 
unbefristet zu besetzen.

Ihre wesentlichen Aufgabenbereiche:
1. Brutto- und Nettoberechnung der 

Gehälter, Löhne, Beamtenbesol-
dung, sonstigen Vergütungen und 
aller Tätigkeiten in diesem Zusam-
menhang für die Stadt Naunhof und 
der Mitgliedskommunen der Ver-
waltungsgemeinschaft

2. Allgemeine Verwaltungsaufgaben

3. Arbeitsschutz- und Arbeitssicher-
heit der Verwaltungsgemeinschaft

4. Betriebliches Eingliederungsma-
nagement

Die ausführliche Stellenbeschreibung 
finden Sie unter www.naunhof.de, 
oder scannen Sie den QR-Code

Aus der 
Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Naunhof

Einwohnerzahl 
per 31.03.2022   8.830
(Stand zum 02.05.2022)
Geburten          1
Sterbefälle  0
Zuzüge                    31
Wegzüge          17

Einwohnerzahl 
per 30.04.2022    8.845
(zum 02.05.2022)

Mitteilung 
aus dem Fundbüro
Im April wurden nachfolgende Gegen-
stände im Fundbüro der Einwohner-
meldestelle abgegeben.

1x  Brille
1x  Fahrrad

Sollten Sie Gegenstände aus den Vor-
monaten vermissen, können Sie sich 
auch telefonisch unter 034293 42-129 
oder 034293 42-127 melden.

Die Stadt Naunhof gratuliert ganz herzlich

… zum Geburtstag

17. Mai    
Gisela Kuntzsch
aus Erdmannshain     
zum 100. Geburtstag 

19. Mai 
Sigrid Blesse
aus Fuchshain                                           
70. Geburtstag

… zur Eisernen Hochzeit

07. Mai    
Gerda und Günter
Posselt aus Naunhof  

... zur Goldenen Hochzeit

19. Mai
Veronika und Rainer Hanke
aus Naunhof

Aus dem Rathaus

aus Fuchshain                                           

Schließung des Rathauses
am 27.05.

Aufgrund des Brückentages nach Him-
melfahrt bleibt das Rathaus am Frei-
tag, dem 27.05. geschlossen. Alterna-
tiv öffnet die Verwaltung am Montag, 
den 30.05. von 9:00 – 12:00 und von 
13:00 – 15:30 Uhr.

Es wird um Beachtung gebeten.

Kontakt Stadt Naunhof

Scan 

mich!

Einfach

QR-Code

scannen
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

Widmung von Verkehrsflächen

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßen-
gesetzes (SächsStrG) erlässt die Stadt 
Naunhof die nachfolgende Widmungs-
verfügung:

Bezeichnung der Straße:   
Marmorweg

Flurstücknummern:
431/163 und 431/135 Gemarkung Naun-
hof und Teilflächen der Flst.-Nrn.: 444/9 
und 431/145, Gemarkung Naunhof
bisherige Straßenklasse:  
nicht gewidmet

Gesamtlänge: 463 m

Beschreibung des Anfangspunktes: 
Straße des 9. Novembers

Beschreibung des Endpunktes:  
Flst.-Nr. 431/169, Gemarkung Naunhof 
(Wendehammer)

Eigentümer: Stadt Naunhof
Stadt: Naunhof
Landkreis: Landkreis Leipzig

Verfügung: 
Die oben näher bezeichnete Verkehrs-
fläche wird als Ortsstraße gewidmet. 
Diese Verfügung wird mit Ihrer Be-
kanntmachung wirksam.

Begründung:
Die oben näher bezeichnete Straße 
wurde im 2. Bauabschnitt des Neubau-
gebietes „Grünstadt“ neu errichtet. Sie 
dient der Erschließung der neu zu er-
richteten Wohngrundstücke. Anfangs-
punkt der Straße ist die „Straße des 9. 
Novembers“ und der Endpunkt ist das 
Grundstück Flst.-Nr. 431/169, Gemar-
kung Naunhof (Wendehammer). Die 
Widmung wird mit der Verkehrsüberga-
be wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift Widerspruch bei der Stadtver-
waltung Naunhof, Markt 1, 04683 
Naunhof erhoben werden.

Naunhof, den 06.04.2022

gez.
Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung 

Sitzung des Stadtrates am 28. April 2022

Gesamtzahl der Stadträte: 16 + 
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad

Anwesend 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos)
StR Blankenburg (Fraktion UWV/FDP/
WVA)
StR Funke (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA)
StR Kadyk (Fraktion UWV/FDP/WVA)
StRin Naumann (AfD-Fraktion)
StR Lehmann (AfD-Fraktion)
StR Beulitz (AfD-Fraktion)
StR Plischke (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)
StR Schramm (CDU-Fraktion) 
StR Dr. Kinne (FW Fu)
StR Uhlrich (FW Fu)
StR Heikes (BiN)

Entschuldigt
StR Schäfer (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)
StRin Wegel (CDU-Fraktion)
StR Schaller (BiN)

1.  Zum Antrag auf Baugenehmigung für 
den Umbau einer Doppelhaushälfte 
mit Errichtung einer Gaube, Abriss ei-
nes Nebengebäudes und einer Garage 
auf dem Flurstück 409p der Gemar-
kung Naunhof, Damaschkestraße 2 in 
Naunhof wurde einstimmig das Ein-
vernehmen der Stadt Naunhof erteilt.

2.  Mit 8 Zustimmen, 5 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung wurde der Beschluss 
des Stadtrates der Stadt Naunhof vom 
09.07.1998 über die Erhebung einer 
einheitlichen Grundmiete für sanier-
ten kommunalen Wohnraum für die 
Wohnungen in Naunhof in der Wiesen-
straße 18, Wurzener Straße 25 und in 
Fuchshain in der Hauptstraße 23 mit 
einer Höchstgrenze von 8,50 DM/m² 
bzw. für die Wohnungen im Stadtgut 
Markt 6 in Naunhof mit einer Höchst-
grenze von 9,00 DM/m² aufgehoben.

3.  Mit 8 Zustimmen, 5 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung wurde beschlossen, 
bei Neuvermietungen von Wohnun-
gen in Naunhof in der Weststraße 18, 
Wurzener Straße 25, Markt 6 und in 
Fuchshain in der Hauptstraße 23 eine 
ortsübliche Miete in Höhe von min-
destens 5,50 €/m² bis maximal 7,50 
€/m²,  je nach Modernisierungsgrad 
der jeweiligen Wohnung, zu erheben.

4.  Mit 9 Zustimmen und 5 Enthaltungen 
wurde die Ausschreibung der Flurstü-
cke 142/12 und 142/8 der Gemarkung 
Erdmannshain mit einer Größe von 
insgesamt 4.641 m², gelegen in Naun-

hof OT Erdmannshain, Alte Fuchshai-
ner Straße, im Amtsblatt "Naunhofer 
Nachrichten" zu einem Mindestgebot 
von 150,00 €/m² beschlossen.

5.  Der Stadtrat hat einstimmig die Auf-
hebung des Beschlusses des Stadtra-
tes vom 15.10.2020 zum Verkauf des 
Grundstücks Am Mühlbach 18 in Am-
melshain, Teilflächen der Flurstücke 
78, 79, 80, 87/18 und 457/1 der Ge-
markung Ammelshain mit einer Größe 
von insgesamt ca. 952 m² an die Naun-
hofer Wohnbau GmbH beschlossen.

6.  Der Stadtrat hat einstimmig die Bür-
germeisterin beauftragt, juristische 
Möglichkeiten gegen die Entschei-
dungen des Landesamtes für Schule 
und Bildung, des Landkreises Leipzig 
und des Freistaates Sachsen in Bezug 
auf die Schulstandorte in Naunhof 
prüfen zu lassen.

In der letzten Ausgabe der Naunhofer 
Nachrichten vom 30.04. hatte sich der 
Fehlerteufel eingeschlichen. Anbei noch-
mals die korrekte Bekanntmachung der 
Benutzungs- und Entgeltordnung für öf-
fentliche Einrichtungen der Stadt.

Bekannmachung

Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 31. März 
2022 die Benutzungs- und Entgeltord-
nung der Stadt Naunhof wie im nachfol-
genden Wortlaut beschlossen:

Benutzungs- und Entgeltordnung für 
öffentliche Einrichtungen der Stadt 
Naunhof
Auf Grund der §§ 2, 72 und 73 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sach-
sen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 
S. 55, 159), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 
(SächsGVBl. S. 134) hat der Stadtrat der 
Stadt Naunhof am 31.03.2022 folgen-
de Benutzungs- und Entgeltordnung 
für öffentliche Einrichtungen der Stadt 
Naunhof beschlossen:

1.  Geltungsbereich
1.  Die Benutzungs- und Entgeltord-

nung gilt für folgende Einrichtungen:
 - Parthelandhalle
 (Halle einschl. Umkleide- und Sa- 
 nitärtrakt, Clubraum, VIP-Lounge, 
 Spiegelsaal)
 - Oberschule Naunhof
  (Sporthalle einschl. Umkleide- u.  

 Sanitärtrakt, Vereinszimmer, Klas- 
 senzimmer)
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Öffentliche Bekanntmachungen

 - Grundschule
  (Sporthalle einschl. Umkleide- u.  

 Sanitärtrakt, Klassenzimmer)
 - Turnraum Ammelshain
  (Turnraum einschl. Umkleide- u.  

 Sanitärtrakt)
 - Stadtgut Naunhof
  (Bürgersaal, Begegnungszentrum,  

 Küche)
 - Bürgerhaus Fuchshain
  (Saal einschl. Foyer/Garderobe/ 

 Küche, Vereinsraum einschl. Küche)
 - Feuerwehrgerätehaus Naunhof
  (Schulungsraum einschl. Küche)
 - Feuerwehrgerätehaus Ammelshain
  (Saal einschl. Küche)
 - Dorfgemeinschaftshaus Eicha
  (Saal einschl. Küche)
 - Sportplatz Schlossturnplatz
2. Klassenzimmer können in der unter-

richtsfreien Zeit Dritten zur Nutzung 
überlassen werden, soweit der Nut-
zungszweck im Einklang mit den Er-
ziehungs- und Bildungsaufgaben der 
Schulen steht.

2.  Nutzungsberechtigte
1. Die öffentlichen Einrichtungen 

stehen den Nutzern vorrangig für 
Übungszwecke, zum Austragen von 
Wettkämpfen und anderen Veran-
staltungen mit sportlichem, kultu-
rellem und/oder gesellschaftlichem 
Charakter zur Verfügung.

2. Kommerzielle Nutzungen können ge-
stattet werden, wenn diese ohne Be-
einträchtigung einer bereits nach 2.1. 
gestatteten Nutzung möglich sind.

3. Besteht seitens der Stadt Naunhof 
ein Nutzungsbedarf in eigenen Ange-
legenheiten bzw. seitens des Regie-
betriebes der Naunhofer Kultur Werk-
Stadt, so hat diese Nutzung Vorrang.

4. Die Schulen der Stadt Naunhof ge-
nießen im Rahmen des landesgesetz-
lichen Bildungsauftrages Vorrang bei 
der Nutzung öffentlicher Einrichtun-
gen. Die Nutzung von Schulgebäuden 
und schulischen Sporteinrichtungen 
durch Nutzungsberechtigte gem. den 
Absätzen 1 und 2 darf schulische Be-
lange nicht beeinträchtigen.

3.  Nutzungsberechtigung
1. Die Benutzung der Einrichtung bedarf 

der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Stadt Naunhof. Diese ist 
schriftlich bei der Stadtverwaltung 
Naunhof zu beantragen. Die Beantra-
gung soll rechtzeitig, in der Regel 4 
Wochen vor Beginn der Nutzung, er-
folgen. Der Antrag muss mindestens 
folgende Angaben enthalten:

 - Name des Nutzungsberechtigten 
 mit Anschrift

 - Benennung eines geschäftsfähigen 
 Ansprechpartners mit Telefon- 
 nummer

 - Termin, Zeitraum und Dauer der  
 gewünschten Nutzung

 - Art der Nutzung
 Das Nutzungsverhältnis wird durch 

eine Nutzungsvereinbarung geschlos-
sen, welcher diese Benutzerordnung 
zugrunde liegt.

2. Die Überlassung der öffentlichen Ein-
richtungen durch die Stadt Naunhof 
beinhaltet keine Genehmigung im 
Sinne des Gesetzgebers. Es obliegt 
dem Nutzer entsprechende Bewilli-
gungen, soweit diese der Gesetzgeber 
vorschreibt, bei den entsprechenden 
Genehmigungsbehörden einzuholen.

3. Liegen für dieselbe Zeit mehrere An-
träge auf Benutzung vor, so haben 
Nutzungen der Stadt Naunhof und 
ortsansässiger Vereine den Vorrang. 
Andernfalls wird in der Regel nach 
der Reihenfolge des Eingangs der 
Anträge sowie den Belangen gemäß 
Pkt. 2 Abs. 4 vergeben.

4. Über die Benutzung der öffentlichen 
Einrichtungen können längerfristi-
ge Verträge abgeschlossen werden. 
Ein Rechtsanspruch auf Überlassung 
einer bestimmten öffentlichen Ein-
richtung oder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt besteht nicht.

5. Eine Überlassung der Einrichtungen 
ist ausgeschlossen bei:

 - politischen Veranstaltungen
 - Veranstaltungen, bei denen eine 

 Gefährdung der öffentlichen  
 Sicherheit nicht auszuschließen ist.

6. Ausnahmen sind im Pkt. 6 und 7 ge-
regelt.

7. Für Informationsveranstaltungen, 
welche durch Naunhofer Parteien und 
Wählervereinigungen, die im Stadtrat 
vertreten sind, durchgeführt werden, 
können der Bürgersaal und das Be-
gegnungszentrum genutzt werden.

8. Weiterhin stellt die Stadt Naunhof 
Parteien und politischen Gruppierun-
gen gem. § 10 Abs. 5 i. V. mit § 10 Abs. 
2 SächsGemO i.V. mit § 5 Abs. 1 und 
2 PartG, welche ihren Sitz in Naun-
hof und Wahlvorschläge für Kom-
munale Wahlen eingereicht haben, 
für die Dauer des Wahlkampfes den 
Bürgersaal im Stadtgut oder das Be-
gegnungszentrum der Stadt Naunhof 
für je 1 (eine) Veranstaltung zur Verfü-
gung. Dafür wird ein pauschales Nut-
zungsentgelt von 20,00 € erhoben.

4.  Schul- und Vereinssport
1. Die Benutzung der Einrichtungen 

durch Schulen und Kindereinrichtun-
gen der Stadt Naunhof bedarf keiner 

besonderen Genehmigung. Die Schu-
len und Kindereinrichtungen der 
Stadt Naunhof stellen vor Beginn des 
Schuljahres im Einvernehmen mit der 
Stadtverwaltung einen Belegungs-
plan für die Benutzung der Einrich-
tungen auf.

2. Anträge auf Zuweisungen regelmä-
ßiger Trainings- und Übungszeiten 
in den Sporthallen sind für den Som-
merbelegungsplan (gültig ab 1.4. 
des Jahres) bis spätestens 28.2. des 
laufenden Jahres und für den Win-
terbelegungsplan (gültig ab 1.11. des 
Jahres) bis spätestens 15.9. des lau-
fenden Jahres zu beantragen.

3. Die Belegungspläne (Sommer-/Win-
terbelegungsplan) gelten als Nut-
zungsgenehmigung und werden auf 
der Homepage der Stadt Naunhof 
veröffentlicht. Die Nutzer sind ver-
pflichtet, bei der Aktualisierung die-
ser mitzuwirken und selbständig die 
Belegungszeiten einzusehen. Dies 
entbindet den Nutzer nicht, einen 
entsprechenden Nutzungsvertrag 
zu vereinbaren. Die festgelegte Nut-
zungszeit umfasst die Zeit für den 
Trainings- und Wettkampfbetrieb, die 
Übernahme bzw. die Übergabe der 
Einrichtung sowie für das Ein- und 
Aufräumen.

4. Die Sporteinrichtungen werden 
grundsätzlich 22:00 Uhr geschlos-
sen. Ausnahmen sind gesondert bei 
der Stadtverwaltung Naunhof zu be-
antragen.

5. Dauerhafte Nutzung von Geschäfts-
räumen und sonstigen Räumen

Für Geschäftsräume und sonstige Räume 
in öffentlichen Einrichtungen, welche 
ortsansässige Vereine, Verbände oder 
sonstige Gruppen dauerhaft nutzen wird 
ein Entgelt entsprechend Anlage 1 erho-
ben.

6.  Verwaltung, Zuständigkeit und 
 Hausrecht
1. Benutzer und Besucher der Einrich-

tungen unterwerfen sich mit dem Be-
treten der Einrichtungen und Anlagen 
den Bestimmungen dieser Ordnung.

2. Die Verwaltung der Einrichtungen ob-
liegt der Stadtverwaltung Naunhof.

3. Die hierfür zuständigen Mitarbeiter 
der Stadt Naunhof sind Beauftrag-
te der Stadt Naunhof. Sie üben das 
Hausrecht aus und können Personen 
oder Personengruppen, welche ge-
gen diese Ordnung verstoßen, aus 
der Einrichtung verweisen. Die/der 
gemeindliche Vollzugsbedienstete /
Stadtordnungsdienst ist befugt, die 
Einrichtung bei Veranstaltungen zu 
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betreten und erforderliche Kontrol-
len durchzuführen.

4. Mit der Überlassung der Einrichtung 
im Sinne dieser Ordnung ist der Nut-
zungsberechtigte verpflichtet, die 
Bestimmungen dieser Ordnung ein-
zuhalten und gegebenenfalls auch 
gegenüber Dritten durchzusetzen.

7.  Werbung
Die Errichtung von Werbeflächen oder 
–anlagen in den nach Pkt. 1 zur Benut-
zung freigegebenen Einrichtungen ist 
nur für die Dauer einer Sondernutzung 
(Turniere, Wettkämpfe u. ä.) möglich und 
bedarf der Genehmigung der Stadtver-
waltung. Die Werbeanlagen sind nach 
der Nutzung vom Nutzer zu entfernen. 
Eventuelle Kosten zur Beseitigung ent-
standener Schäden trägt der Nutzer.

8. Art und Umfang der Nutzung
1. Der Nutzer hat für die entsprechen-

den Nutzungszeiten namentlich den 
jeweiligen Verantwortlichen zu be-
nennen, der im Auftrag des Nutzers 
die Bestimmungen dieser Ordnung 
gewährleistet. Die Einrichtungen 
sind in einem sauberen und einwand-
freien Zustand zu übergeben.

2. Die Nutzung der Gemeinschafts-
einrichtungen (Mehrzweckräume) 
schließt ggf. das vorhandene Mobiliar 
und die vorhandenen Geräte ein. Diese 
dürfen nur seiner Zweckbestimmung 
entsprechend benutzt werden. Der 
Verantwortliche im Sinne von Abs. 1 
hat sich vor Benutzung der Mehrzwe-
ckeinrichtung von der Unfallsicherheit 
zu überzeugen. Nach Gebrauch sind 
das Mobiliar, die Geräte oder sonstige 
Einrichtungsgegenstände wieder an 
ihren Bestimmungsort zurückzustel-
len, ordnungsgemäß herzurichten und 
auf Vollständigkeit zu prüfen.

3. Alle im Sportbetrieb verwendeten 
Sportgeräte dürfen nur ihrer Zweck-
bestimmung entsprechend benutzt 
werden. Der jeweils Verantwortliche 
hat sich vor Benutzung der im Sport-
betrieb eingesetzten Geräte von de-
ren Unfallsicherheit zu überzeugen. 
Nach Gebrauch sind die Geräte wie-
der an ihren Bestimmungsort zurück-
zustellen, ordnungsgemäß herzurich-
ten und auf Vollständigkeit zu prüfen.

4. Dem Nutzer wird die Einbringung 
und Benutzung vereinseigener und 
für den Übungsbetrieb notwendiger 
Geräte in die Sporthallen gestattet. 
Sie können in stets widerruflicher 
Weise mit Genehmigung der Stadt 
Naunhof in den Sportstätten und de-
ren Nebengebäuden untergebracht 
werden. Die Stadt übernimmt für die 

eingebrachten Gegenstände keine 
Haftung. Dasselbe gilt für Garderobe 
und Wertgegenstände. Ohne Geneh-
migung der Stadt Naunhof dürfen 
aus den Sportstätten keine Geräte 
oder anderweitiges Inventar entfernt 
oder anderweitig genutzt werden.

5. Bauliche Veränderungen an oder in 
den Räumlichkeiten sind nicht ge-
stattet. Gleiches gilt für das Befesti-
gen von Gegenständen an Wänden, 
Decken und Fußboden. Änderungen 
von Spielfeldmarkierungen in/auf 
den Sportstätten sind nicht erlaubt.

6. Stornierungen angemeldeter Ver-
anstaltungen sind unverzüglich der 
Stadtverwaltung Naunhof anzuzei-
gen, mindestens jedoch 14 Tage vor 
Nutzungsbeginn. Anderenfalls wer-
den 80 v.H. der entsprechenden Ent-
gelte erhoben.

7. Entsprechend der beantragten Nut-
zung hat der Nutzer die ordnungsge-
mäße Reinigung der genutzten Räum-
lichkeiten bei Feiern und Festlichkeiten 
sowie sonstigen nichtsportlichen Ver-
anstaltungen bzw. Events, unter Be-
achtung der hygienischen Anforderun-
gen, selbst zu veranlassen. Die Kosten 
dafür hat der Nutzer zu tragen.

8. Für das Ein-/Ausräumen oder Aus-
legen einer Einrichtung (z. B. Sport- 
oder Mehrzweckhalle) ist der Nutzer 
selbst verantwortlich.

9. Für Übernachtungen stehen die öf-
fentlichen Einrichtungen grundsätz-
lich nicht zur Verfügung.

9.  Rechte und Pflichten der Nutzer
1. Der Nutzer ist verpflichtet Ordnung 

und Sauberkeit zu halten. Jeder Nut-
zer hat die Pflicht sich in das jewei-
lige Nutzungsbuch der Einrichtung 
einzutragen. Evtl. Mängel bzw. Sach-
beschädigungen vor bzw. während 
der Nutzung sind sofort anzuzeigen 
und in das Nutzungsbuch einzutra-
gen. Alle Anlagen, Einrichtungen und 
Geräte sind pfleglich und schonend 
zu behandeln, so dass Beschmut-
zungen und Beschädigungen nicht 
entstehen können. Die jeweils ge-
nutzte Einrichtung ist nach der Be-
nutzung in einem ordnungsgemäßen 
und sauberen Zustand an die Stadt 
zu übergeben. Die Anordnungen der 
Beauftragten der Stadt Naunhof sind 
zu befolgen. Die Beauftragten ha-
ben das Recht, bei schwerwiegenden 
Verstößen gegen diese Ordnung und 
nach entsprechender Aufforderung 
an den Verantwortlichen des Nutzers 
zur Herstellung der geforderten Ord-
nung und Sicherheit, die Nutzung der 
Einrichtung sofort zu unterbinden.

2. Das Betreten der Einrichtung ist nur 
im Beisein des vom Nutzer benann-
ten Verantwortlichen gestattet. Die 
Benutzung richtet sich nach dem gel-
tenden Belegungsplan.

3. Den Öffnungs- und Schließdienst 
für die jeweilige Räumlichkeit der 
Einrichtung übernimmt der verant-
wortliche Nutzer in Eigenverantwor-
tung. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
dass beim Verlassen die Einrichtung 
ordnungsgemäß verschlossen wird, 
die Fenster zu schließen sind, die 
Heizung auf Froststufe herunter-
zudrehen und das Licht zu löschen 
ist. Der vom Nutzer benannte Ver-
antwortliche verlässt als Letzter die 
Einrichtung. Vor Verlassen überzeugt 
er sich vom sauberen und ordnungs-
gemäßen Zustand der Einrichtung. 
Bei Verstößen trägt der Nutzer die 
Kosten für Reparaturen, zusätzliche 
Betriebskosten o.ä. vollumfänglich.

4. Im Hallenbereich der Sporthallen sind 
bei Nutzungen ohne Auslegung des 
Hallenbodens ausschließlich Turn-
schuhe mit hellen Sohlen zu tragen, 
die am Fußboden keinen Schaden 
hinterlassen. Mit Straßenschuhen 
bzw. Turnschuhen, die auf Außenan-
lagen getragen wurden, darf der Hal-
lenraum nicht betreten werden.

5. Zur Schonung der Geräte und des 
Fußbodens sind sämtliche rollbaren 
Geräte zu rollen, alle anderen zu tra-
gen. Das Schleifen von Turngeräten, 
Matten und sonstigen Gegenständen 
ist nicht gestattet.

6. In sämtlichen Räumlichkeiten be-
steht ein Rauchverbot!

7. Fundgegenstände sind beim jeweili-
gen Hausmeister bzw. in der Stadt-
verwaltung - Einwohnermeldestelle -  
als Fundsache abzuliefern.

8. Ruhestörender Lärm und das Mitbrin-
gen von Tieren ist in jeder Einrich-
tung untersagt. Es gilt die Ortspoli-
zeiverordnung der Stadt Naunhof.

9. In den Umkleide-, Dusch- und Toi-
lettenräumen ist auf Sauberkeit zu 
achten. Unnötiger Licht- und Wasser-
verbrauch ist zu vermeiden. Glasfla-
schen sind verboten.

10. Fahrzeuge aller Art dürfen nur an den 
dafür vorgesehenen und gekennzeich-
neten Flächen abgestellt werden. Das 
Befahren der Außenanlagen ist nur 
auf den Wegen zu den ausgewiesenen 
Abstellflächen erlaubt. Das Abstellen 
von Fahrrädern innerhalb vom Gebäu-
de sowie auf den Rasen- und sonsti-
gen Nutzflächen ist verboten.

11. Der Verkauf von Speisen, Getränken 
und dergleichen ist nur mit Zustim-
mung der Stadt Naunhof zulässig. 
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Die erteilte Zustimmung ersetzt nicht 
eventuell notwendige behördliche 
Genehmigungen, welche der Benutzer 
auf seine Kosten zu beantragen hat.

12. Für die Entsorgung des während der 
Nutzung der Einrichtung anfallenden 
Abfalls ist der Nutzer unter Einhal-
tung der rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich.

13. Ein vorhandenes Telefon ist nur für 
Notfälle zu verwenden.

14. Die betriebstechnischen Anlagen 
dürfen nur von den Beauftragten der 
Stadt Naunhof bedient werden.

15. Es ist zu gewährleisten, dass der Be-
auftragte der Stadt Naunhof ständig 
und unangemeldet Zugang zu der 
Einrichtung hat. Das Steckenlassen 
von Schlüsseln an Türen ist unter-
sagt und stellt einen schwerwiegen-
den Verstoß dar.

16. Den Benutzern und Besuchern ist da-
rüber hinaus verboten:

a) rechtsextremes, rassistisches, antise-
mitisches, nationalsozialistisches, an-
tidemokratisches, linksextremes oder 
ähnliches Propagandamaterial mitzu-
bringen, rechtsextreme, rassistische, 
antisemitische, nationalsozialistische, 
antidemokratische, linksextreme Pa-
rolen zu äußern oder zu verbreiten 
oder Textilien, Bekleidung, Propagan-
damaterialien, Fahnen oder ähnliches 
mitzuführen von Firmen oder Marken, 
die rechtsextreme, rassistische, antise-
mitische, antidemokratische, linksext-
reme und/oder nationalsozialistische 
Gruppierungen oder Vereinigungen 
fördern und/oder unterstützen

b) Parolen zu äußern oder zu verbrei-
ten, die menschenverachtende oder 
diskriminierende Inhalte haben.

c) das Tragen oder Mitführen von Klei-
dungsstücken, Fahnen, Transparenten, 
Aufnähern und ähnlichem mit den In-
halten nach Buchstaben a) und b).

17. Die Sporthallen der Grund- und Ober-
schule sowie die Parthelandhalle 
sind während der Sommerferien für 
die ersten 2 Wochen für Reparatur-, 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
geschlossen. Nur im notwendigen 
Bedarfsfall erforderlicher Instand-
haltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen kann die jeweils betroffe-
ne Sporthalle länger geschlossen 
bleiben. Über die außerplanmäßige 
Schließung werden die Nutzer recht-
zeitig informiert.

10.  Haftung
1. Die Stadt Naunhof überlässt die je-

weilige Einrichtung dem Nutzer in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand. Der 
Benutzer ist jedoch verpflichtet, sich 

vor der Benutzung vom ordnungsge-
mäßen Zustand zu überzeugen und 
insbesondere die Einrichtungen, Ge-
räte und Anlagen auf ihre ordnungs-
gemäße Beschaffenheit für den vor-
gesehenen Verwendungszweck zu 
überprüfen. Er muss sicherstellen, 
dass schadhafte Einrichtungen, Ge-
räte und Anlagen nicht benutzt wer-
den. Schäden sind der Stadt Naunhof 
unverzüglich mitzuteilen.

2. Die Benutzung der Einrichtung ge-
schieht auf eigene Gefahr und Ver-
antwortung des Nutzers. Der Nutzer 
haftet für alle Schäden, die der Stadt 
Naunhof an den überlassenen Ein-
richtungen, Sportanlagen und Zu-
gangswegen durch die Benutzung 
entstehen. Unberührt bleibt die Haf-
tung der Stadt als Grundstückseigen-
tümerin gemäß § 836 BGB.

3. Der Nutzer stellt die Stadt von etwa-
igen Haftpflichtansprüchen seiner 
Mitglieder, Bediensteten, Beauftrag-
ten, der Besucher seiner Veranstal-
tungen und sonstiger Dritter für Schä-
den frei, welche im Zusammenhang 
mit der Benutzung der überlassenen 
Einrichtungen, Sportanlagen, Geräte 
und Zufahrtswege stehen.

4. Die Stadt haftet nicht für Beschädi-
gungen, Verlust oder Diebstahl von 
Fahrzeugen, Garderobe oder ande-
ren von Benutzern abgestellten oder 
mitgebrachten Sachen.

5. Der Nutzer verzichtet auf eigene 
Haftpflichtansprüche gegen die 
Stadt und, für den Fall der eigenen 
Inanspruchnahme, auf die Geltend-
machung von Rückgriffansprüchen 
gegen die Stadt und deren Bediens-
tete und Beauftragte.

6. Die Stadt Naunhof behält sich vor, 
bei festgestellten Schäden in und an 
der Einrichtung, die auf grob fahrläs-
sige Beschädigung zurückzuführen 
sind, den Nutzer bzw. den Verursa-
cher kostenpflichtig zu belangen und 
ggf. ein Hausverbot auszusprechen.

7. Die Stadt fordert den Nachweis einer 
Haftpflichtversicherung.

8. Wird die Stadt wegen eines Schadens 
unmittelbar in Anspruch genommen, 
ist der, dem die Einrichtung zu die-
sem Zeitpunkt überlassen wurde, ver-
pflichtet, die Stadt von den gegen sie 
geltend gemachten Ansprüchen ein-
schließlich aller Prozess- und Neben-
kosten in voller Höhe freizustellen.

11. Verstöße
1. Bei Verstößen gegen diese Ordnung 

kann die Stadt Naunhof die Benut-
zung der Einrichtung untersagen.

2. Bei Verstößen gegen die in dieser 

Ordnung festgelegten Bestimmun-
gen und/oder gegen die in der Nut-
zungsvereinbarung festgelegten Ver-
tragsbedingungen, bei denen Gefahr 
im Verzug ist bzw. die den ordnungs-
gemäßen und terminlich geplanten 
Betrieb der Einrichtung verhindern, 
ist die Stadt berechtigt, im Namen 
und auf Rechnung des verursachen-
den Nutzers die Mängelbeseitigung 
zu veranlassen. Die Kosten hierfür 
hat der Nutzer zu tragen.

12. Benutzungsentgelte
1. Für die Benutzung der Einrichtung 

wird ein Benutzungsentgelt gemäß 
Anlage 1 erhoben. Die Anlage 1 ist 
Bestandteil dieser Benutzerord-
nung.

2. Das Benutzungsentgelt ist bei kom-
merziellen Nutzungen im Voraus 
und bei sonstigen Nutzungen nach 
Rechnungslegung innerhalb von 14 
Tagen zu entrichten. Bei kommerzi-
ellen Nutzungen hat der Nutzer bei 
Übergabe der Schlüssel den Zah-
lungsnachweis zu erbringen.

3. Zur Zahlung des Entgeltes ist grund-
sätzlich der Nutzer verpflichtet. 
Mehrere Nutzer haften als Gesamt-
schuldner.

4. Vor der Überlassung der Einrichtung 
wird bei Veranstaltungen, welche 
länger als 22.00 Uhr geplant sind, 
eine zusätzliche Kaution verlangt, 
die auf das zu zahlende Entgelt an-
gerechnet wird. Die Höhe der Kauti-
on wird auf 200 EUR festgelegt.

13. Sonderregelungen
1. Für Großveranstaltungen, die keinen 

sportlichen Charakter tragen, ist 
diese Ordnung sinngemäß anzuwen-
den.

2. In Anhörungsverfahren (z. B. in ge-
richtlichen Verfahren) oder bei Ver-
anstaltungen des Landkreises bzw. 
in Amtshilfe für Institutionen des 
Freistaates Sachsen werden die 
Einrichtungen entgeltfrei zur Verfü-
gung gestellt.

3. Abweichende Regelungen bedürfen 
der schriftlichen Vereinbarung.

14. Rücktritt vom Vertrag
Die Stadt Naunhof behält sich vor, von 
einem Vertrag zurückzutreten, wenn 
die Benutzung der Einrichtung im Falle 
höherer Gewalt, bei öffentlichen Not-
ständen oder aus sonstigen unvorher-
sehbaren im öffentlichen Interesse lie-
genden Gründen, am Veranstaltungstag 
nicht möglich ist. Der Veranstalter kann 
im Falle des Rücktritts keine Schadener-
satzansprüche geltend machen.
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15. Inkrafttreten
Die Benutzerordnung für öffentliche Ein-
richtungen der Stadt Naunhof und die Ent-
geltordnung gem. Anlage 1 für öffentliche 
Einrichtungen der Stadt Naunhof tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die alte Benutzungs- und Entgeltord-
nung tritt damit außer Kraft.

Naunhof, den 7. April 2022

gez. Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Anlage 1 - Entgeltordnung für die Be-
nutzung öffentlicher Einrichtungen der 
Stadt Naunhof

Festlegung der Nutzergruppen und Ent-
gelte:
Gruppe A:
Schulen, Kindertagesstätten in Träger-
schaft der Stadt Naunhof
ortsansässige Sportvereine, Jugend- und 
Freizeitvereine bzw. Gruppen mit Kin-
dern und Jugendlichen bis 18 Jahre

Gruppe B:
ortsansässige Sportvereine, Jugend- und 
Freizeitvereine bzw. Gruppen mit Mitglie-
dern ab 18 Jahre (Erwachsenengruppen)

Gruppe C:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 
ortsfremder Sportvereine bzw. orts-
fremder Jugend- und Freizeitverei-
ne, deren Mitglieder mehr als 80 v.H. 
Einwohner von Naunhof sind, Trai-

ning ortsansässiger Mannschaften im 
Pflichtspielbetrieb

Gruppe D:
kommerzielle Nutzung durch ortsansässi-
ge Sportvereine, Jugend- und Freizeitver-
eine, ortsfremde Sportvereine, Jugend- 
und Freizeitvereine bzw. Gruppen mit 
Mitgliedern ab 18 Jahre (Erwachsenen-
gruppen), kommerzielle Nutzer, sonstige 
Personen oder Personengruppen, Orts-
fremde Schulen u. Kindertagesstätten

Gruppe E:
Freies Gymnasium

Gruppe F:
Freie Träger, Volkshochschule, Kreis-
sportbund, Freizeit- und Bildungszent-
rum Grillensee

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E
€/Stunde €/Stunde €/Stunde €/Stunde €/Stunde €/Stunde €/Tag €/Tag €/Tag €/Tag €/Tag 

Parthelandhalle (ganze Halle) 0.00 € 19.70 € 9.90 € 107.10 € 9.90 € 25.00 € 0.00 € 196.40 € 98.20 € 1:071.00 € 98.20 €
Parthelandhalle ( 2/3 Halle) 0.00 € 13.10 € 6.60 € 71.40 € 6.60 € 16.70 € 0.00 € 130.90 € 65.50 € 714.00 € 65.50 €
Parthelandhalle ( 1/3 Halle) 0.00 € 6.60 € 3.30 € 35.70 € 3.30 € 8.40 € 0.00 € 65.50 € 32.80 € 357.00 € 32.80 €
Clubraum der Parthelandhalle
(VIP-Lounge u. Vereinszimmer)

0.00 € 3.60 € 1.80 € 23.80 € 3.60 € 9.60 € 0.00 € 35.70 € 17.90 € 238.00 € 95.20 €

Spiegelsaal in der Parthelandhalle 0.00 € 2.40 € 1.20 € 11.90 € entfällt 6.00 € 0.00 € 23.80 € 11.90 € 119.00 € entfällt

Sporthalle Oberschule (ganze Halle)* 0.00 € 19.70 € 9.90 € 107.10 € entfällt 25.00 € 0.00 € 196.40 € 98.20 € 1:071.00 € entfällt
(*mit Vereinszimmer u. Küche)
Sporthalle Oberschule (2/3 Halle)* 0.00 € 13.10 € 6.60 € 71.40 € entfällt 19.10 € 0.00 € 130.90 € 65.50 € 714.00 € entfällt
Sporthalle Oberschule (1/3 Halle)* 0.00 € 6.60 € 3.30 € 35.70 € entfällt 6.00 € 0.00 € 65.50 € 32.80 € 357.00 € entfällt
Oberschule (allg.Klassenräume) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 4.20 € entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

Turnhalle Grundschule 0.00 € 8.40 € 4.20 € 47.60 € entfällt 14.30 € 0.00 € 83.30 € 41.70 € 476.00 € entfällt
Grundschule (allg.Klassenräume) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 4.20 € entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

Stadtgut (Bürgersaal) 0.00 € 10.80 € entfällt 17.90 € entfällt 17.90 € 0.00 € 107.10 € entfällt 178.50 € entfällt
Stadtgut (Begegnungszentrum) entfällt 3.60 € entfällt 6.00 € entfällt entfällt entfällt 35.70 € entfällt 59.50 € entfällt
Stadtgut (Küche)* nur im Zusammen- entfällt entfällt entfällt 4.80 € entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 47.60 € entfällt
hang mit Saal oder BGZ

Bürgerhaus Fuchshain (Saal)  0.00 € 8.40 € 4.20 € 17.90 € entfällt 11.90 € 0.00 € 83.30 € 41.70 € 178.50 € enfällt 
Bürgerhaus Fuchshain (Saal einschl.
Küche u.Garderobe) entfällt 9.60 € 4.80 € 23.80 € entfällt entfällt entfällt 95.20 € 47.60 € 238.00 € entfällt
Bürgerhaus Fuchshain (Vereinsraum 
einschl. Küche ) entfällt 2.40 € 1.20 € 11.90 € entfällt entfällt entfällt 23.80 € 11.90 € 119.00 € entfällt

Turnraum Ammelshain 0.00 € 4.80 € 2.40 € 17.90 € entfällt 11.90 € 0.00 € 47.60 € 23.80 € 178.50 € entfällt
Feuerwehrgerätehaus Ammelshain
(Saal einschl. Küche) entfällt 3.60 € entfällt 17.90 € entfällt entfällt entfällt 35.70 € entfällt 178.50 € entfällt

Dorfgemeinschaftshaus Eicha
(Saal einschl. Küche) entfällt 4.80 € entfällt 17.90 € entfällt 11.90 € entfällt 47.60 € entfällt 178.50 € entfällt 

Nutzung von Zapfanlagen (wenn 
vorhanden)  entfällt   entfällt   entfällt  entfällt entfällt entfällt entfällt 23.80 € entfällt 23.80 € entfällt 

Objekt Stundensätze bei Nutzung bis max. 8 Std. Tagessätze bei Nutzung von mehr als 8 Std.**

FW-Gerätehaus Naunhof 
Schulungsraum m. Teeküche*  entfällt   entfällt   entfällt  17.90 € entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 178.50 € entfällt
*Nutzg.nur durch aktive FFW-Mitglieder 

Sportplatz Clade
Schlossturnplatz      -  € 11.90 € 6.00 € 17.90 € 6.00 € entfällt 0.00 € 119.00 € 59.50 € VB entfällt
Flutlicht      -  € 2.40 € 2.40 € 6.00 € 2.40 € 2.40 € 0.00 € 23.80 € 23.80 € 59.50 € 23.80 €
** In den Tagessätzen sind die Betriebskosten bereits enthalten. 
VB Verhandlungsbasis alle Preise inkl. Umsatzsteuer

Die Benutzung der Duschanlagen in den Sporteinrichtungen wird durch den Einwurf von Cent-Münzen geregelt (0,60 €/3 min. Duschzeit). 
Dieser Kostenersatz gilt für alle Nutzergruppen und alle Nutzungen.

Entgelte für dauerhaft genutzte Räume in öffentlichen Einrichtungen durch ortsansässige Vereine, Verbände o. sonst. Gruppen:

Geschäfts- und sonstige Räume pro m² und Monat:
erster Raum 3.57 €
jeder weitere Raum 4.76 €

Die Benutzung der Duschanlagen in den 
Sporteinrichtungen wird durch den Ein-
wurf von Cent-Münzen geregelt (0,60 
€/3 min. Duschzeit). Dieser Kostenersatz 
gilt für alle Nutzergruppen und alle Nut-
zungen. Entgelte für dauerhaft genutz-
te Räume in öffentlichen Einrichtungen 
durch ortsansässige Vereine, Verbände o. 
sonst. Gruppen:  

Geschäfts- und sonstige Räume pro m² 
und Monat: erster Raum  3,57 €
jeder weitere Raum  4,76 €

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht.

Naunhof, den 7. April 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Die vorstehende Satzung der Stadt Naun-
hof wird hiermit gemäß der Satzung über 
die öffentliche Bekanntmachung der 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Sitzungstermine

Stadtrat
Die nächste Sitzung des Stadtrates 
findet am Donnerstag, den 19. Mai um 
19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathau-
ses statt. Die Tagesordnung wird vier 
Tage vor der Sitzung in den Schaukäs-
ten der Stadt Naunhof bekannt gege-
ben. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Homepage der Stadt Naun-
hof unter www.naunhof.de/Ratsinfor-
mationsdienst.

DATESAVE
21 Mai 22

T A G  D E R  O F F E N E N  T Ü R

T H E

1 0  -  1 4  U H R

S C H A U  E I N F A C H  M I T  D E I N E R  F A M I L I E  V O R B E I .  

E S  E R W A R T E N  D I C H  I N T E R E S S A N T E  E I N B L I C K E  I N

U N S E R E N  A L L T A G  A M  F G N .

W I R  F R E U E N  U N S  A U F  D I C H !

Wiesenstraße 36, 04683 Naunhof 

Ein Märchen für die 
Grundschüler

Am 27.4.2022 wurden die Kinder der 
1. bis 3. Klasse der Grundschule Naunhof 
von einem lyrisch-musikalischen Märchen 
mit dem Titel „Vom König, der das Glück 
suchte“ verzaubert. Mit Spaß, Witz, bril-
lanter schauspielerischer Kunst und dich-
terischem Geschick zogen Jacob Steinberg 
(Erzähler) und Sascha Werchau (Violoncel-
lo) vom Verein MusenKinder e. V. die Kin-
der 45 min lang in ihren Bann. Das Reich 
der Lyrik offenbarte sich den Kindern mit 
Gedichten von J. Guggenmos, I. Lissow, H. 
Janisch u. a. und animierte sie durch eige-
nes Mitreimen dazu der Geschichte aktiv 
zu folgen. Das Violoncello sprach durch 
seinen teils zarten, teils herzzerreißenden 
Klang zu den Zuhörern und bettete sich 
unmerklich als Teil der Geschichte ein. 
Der kleine König wurde durch einen von 
einer Fee geschenkten Gedichtband, der 
sprechen und musizieren konnte, über-
zeugt, dass das Entdecken der eigenen 

Sinne, der Welt und der Liebe letztendlich 
das vollkommene Glück des Lebens sind.   

Endlich wieder zum 
Sportwettkampf

Die Grundschüler/innen der Grund-
schule Naunhof hatten endlich wieder 
die Gelegenheit, nach längerer Pause 
an Sportwettkämpfen teilzunehmen 
und ihre Kräfte mit anderen Schulen 
zu messen. Die Kinder der Klassenstu-
fe 2 nahmen am Turnier „Ball unter der 
Leine“ teil und belegten einen 3. Platz. 
Die Schulmannschaft, bestehend aus 
Kämpfern der Klassen 2 bis 4, konnte 
bei dem beliebten Staffelwettkampf 
„Risiko raus“ ebenso einen stolzen 
3. Platz erkämpfen. Endlich konnte 
auch das neue Schul-T-Shirts einge-
weiht werden, welche der Förderverein 
bereitgestellt und die Schülerfirma des 
Freien Gymnasiums mit neuem Logo 
versehen hat.

Aus der Grundschule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kindertagesstätte Zwergenland, Wiesenstraße 11-13, Naunhof 
Der Erlös kommt der Einrichtung zu Gute. 

Eis 

Würstchen Spiel, Spaß & Musik 

Tombola 
Kinderschminken GGuutteenn  AAppppeettiitt!! 

Ballonkunst mit  

 

Wir freuen 
uns auf euch! 

Tolle Zaubershow mit 

im ZWERGENLAND am 10. Juni 2022 ab 15 Uhr 

& 

Steffen 
Borowski 
 

Getränke 
 

Kuchen  
   & Kaffee 

Stadt Naunhof (Bekanntmachungssat-
zung) in ihrer derzeit gültigen Fassung 
öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an als gültig zustande ge-
kommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 
3 und 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend ma-
chen. § 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 SächsGemO 
sind nur anzuwenden, wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung auf die Vo-
raussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Schulen | Kitas
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Wieder mit den Lauftherapeuten trai-
nieren, gemeinsam eine neue Sprache 
lernen, in geselliger Runde zeichnen, 
töpfern, kochen oder im Politik-Talk zu 
aktuellen Themen diskutieren, … all die-
se Möglichkeiten bietet die Volkshoch-
schule Landkreis Leipzig. Wir arbeiten 
aktuell mit den Kursleitenden am Kurs-
programm. 

Auf der Homepage findet man ein täg-
lich wachsendes Angebot neuer Kurse, 
Workshops und Veranstaltungen. Schauen 

Sie vorbei, bleiben Sie uns treu – melden 
Sie sich an!

Kursleiterinnen und Kursleiter gesucht
Die Volkshochschule Landkreis Leipzig 
sucht Kursleiter und Kursleiterinnen in al-
len Bereichen. Insbesondere wird Verstär-
kung zur Leitung von Mathematik-Kursen 
gesucht. Gerne realisieren wir mit Ihnen 
auch Ihre eigenen Kursideen. 
Kontakt: Tel. 03433 7446330
Email: info@vhs-lkl.de.

Volkshochschule Landkreis Leipzig
Wie der Künstler den Applaus – wir haben Sie vermisst!

Kita Weltentdecker

Einladung zum Kindergartenfest
Liebe Kinder, Eltern und Familien!
Zu unserem Kindergartenfest am 20. 
Mai 2022 möchten wir herzlich ein-
laden! Beginn: 15.30 Uhr, Thema: 
Rund um das Märchen. Kostüme bei 
Groß und Klein sind ausdrücklich er-
wünscht! Für das leibliche Wohl ist 
ausreichend gesorgt!

Das Team der Kita Weltentdecker 
Fuchshain

So bunt wie ein Osternest war auch in 
diesem Jahr wieder das Ferienprogramm 
im Schulhort Naunhof. In den vier Tagen 
standen Spiel, Sport und Abenteuer sowie 
tolle Bastelarbeiten auf dem Tagesplan. 
Die Kinder freuten sich über Ausflüge in 
den Wald und an den See, wo sie sich mal 
richtig austoben konnten. Das Fußballtur-
nier auf dem Sportplatz „Clade“ war für 
die sportbegeisterten Jungen und Mäd-
chen ein besonderes Highlight. Wer es 
lieber kreativ angehen lassen wollte, kam 
im bunten Haus mit tollen Bastel- und 

Malangeboten nicht zu kurz. Es wurden 
Löffelkerlchen und Instrumente gebas-
telt, Aquarellbilder gemalt, Meisterwerke 
aus Fingerabdrücken und Kreide herge-
stellt. Zudem konnten sich die Kinder vom 
stressigen Schulalltag mit Entspannungs-
reisen leckeren selbstgemachten Waffeln 
verwöhnen. Bevor die Ferien wie im Flug 
vorbei gingen, wurde das Außengelände 
vom Hort mit zahlreichen bunten Pflan-
zen neugestaltet. Der Dank hierbei gilt all 
den Eltern, welche bei dieser Frühlingsak-
tion mit Sachspenden unterstützt haben.

Schulhort Naunhof
Ei, ei, ei… unsere Osterferien im Schulhort Naunhof

Schulen | Kitas | Vereine

Maibaumsetzen war das Motto des of-
fenen Sonntages in Erdmannshain, der 
gemeinsam mit vielen Gästen begangen 
wurde. Der Baum wurde gesetzt, den zu-
vor sowohl Erwachsene als auch Kinder 
mit bunten Bändern und damit verknüpf-
ten Wünschen geschmückt hatten.

Mit den Gedanken waren so einige der 
Mitglieder aber schon bei den Herausfor-
derungen, die ab 13.05.22 auf alle warten.

Besonders das Wetter, welches nicht 
beeinflussbar ist, wird am ersten Wo-
chenende der Festwoche anlässlich der 
750-Jahrfeier in Erdmannshain eine gro-
ße Rolle spielen, denn die Drachen sollen 
gleich drei Tage lang fliegen, vom 13.-15. 
Mai. Wenn die Witterung es zulässt und 
die Gäste durchhalten, können sie später 
abends im Dunkeln das Nachtfliegen be-
obachten, wobei die Drachen angestrahlt 
werden oder auch von selbst leuchten. 
Den Kindern wird die Zeit etwas versüßt, 
nicht nur durch den Schausteller Paul 

Bohms mit Süßigkeiten und Zuckerwatte, 
sondern am Samstag auch mit Seifenbla-
senartistik zum Selbstausprobieren. Na-
türlich wird auch an allen drei Tagen wie 
gewohnt Kaffee und Kuchen, Getränke 
und Gegrilltes angeboten. Ballons könn-
ten zum frühen Abend aufsteigen, dafür 
wird dann wieder weniger Wind benötigt.
Es wird auch möglich sein, eine aufgebla-
sene begehbare Ballonhülle zu bestaunen 
und, wie der Name schon sagt, hineinzu-

treten. Ein weiterer Höhepunkt dieses Wo-
chenendes wird der Auftritt der Rockband 
RED ROCKS an der Wiese der Sachsen-Kli-
nik Naunhof in Erdmannshain von 19:00 
bis 20:30 Uhr sein.

Kommt nach Erdmannshain, feiert mit 
uns und genießt die Zeit. Die Festwoche 
beginnt erst. Informationen und Pro-
gramm zur Festwoche unter:

www.heimatvereinerdmannshain.de

Heimatverein Erdmannshain e. V.
Am 1. Mai wurde in die große Festwoche gestartet
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Vereine

„Sportlerin des Jahres“
Jessica Krause

Nach zwei Jahren Zwangspause mel-
dete sich der Sportlerball in der 
Stadthalle in Zwenkau zurück. Zum 
12. Mal konnte dieser endlich wieder 
in festlicher Athmosphäre stattfinden. 
Die etwa 350 Gäste führte Moderatorin 
Diana Schell durch das abwechslungs-
reiche Abendprogramm. Schirmherr 
Henry Graichen und Kreissportbund-
präsident Andreas Woda würdigten die 
Sportlerinnen und Sportler und Ehren-
amtlichen aus den Sportvereinen der 
Region und deren Einsatz, vor allem 
auch während der Pandemiejahre. Im 
Laufe des Abends wurden die besten 
Sportler der Jahre 2020/21 geehrt, 
engagierte Trainer und Vereinsverant-
wortliche sowie Firmen, die das Eh-
renamt unterstützen, ausgezeichnet. 
Jessica konnte mit ihren Erfolgen der 
letzten 2 Jahre Jury und Stimmabgabe 
überzeugen. Ihren größten Erfolg fei-
erte sie im vergangenen Sommer in 
Bulgarien beim Weltcup der KWU mit 
dem 2. Platz. Hannes Drechsler, no-
miniert in der Kategorie „Sportler des 
Jahres“ triumphierte auf dem 2. Platz. 
Kathrin Bosniatzki-Schramm wurde 
für ihr ehrenamtliches Engagement im 
Verein geehrt. Seit 17 Jahren Mitglied 
im Verein, ist sie in vielen Bereichen 
(als Übungsleiterin, Vorstandsarbeit, 
Vorbereitung und Durchführung von 
Veranstaltungen und Betreuung der 
Kids bei Wettkämpfen im Karate und 
Leichtathletik) immer aktiv dabei.

Der Wald ruft           

Es gibt in dieser Frühlingszeit kaum ei-
nen schöneren Ort als den Wald. Also 

verabredete man sich zu einem inte-
ressanten Waldspaziergang. Der Re-
vierförster vom Sachsenforst war Gast, 
und führte tiefer in die Geheimnisse 
des Waldes ein. Vom Schloßturmplatz 
ging es über eine kleine Brücke direkt 
in den Wald zum ersten Stopp. Der 
Förster erzählte über sein Revier, seine 
Zuständigkeiten und über die Forst-
wirtschaft als wirtschaftliche Unter-
nehmung.

Er machte auf die Vielfalt der Bäu-
me aufmerksam. Er nannte Ulme, 
Esche, Erle, Buche und viele andere 
mehr. So erfuhr die Gruppe, dass z. B. 
die Eiche eine freie Krone braucht, um 
gut zu wachsen und dass dagegen die 
Buche sich den entsprechend feuch-
ten Standort aussucht, um dort stabil 
zu wachsen. Warum ein Kahlschlag 
mit erneuter Aufforstung wichtig ist, 
welche Schutzzonen es gibt und vieles 
andere wusste er sehr anschaulich zu 
erzählen.

Aufmerksamer wurden die Kinder, 
als er von den Tieren des Waldes be-
richtete. Da gibt es durchziehendes 
Wild und Wild, welches immer hier 
lebt. Bei ersterem nannte er den Wolf, 
das Damwild und den Goldschakal. Zu 
den Tieren, die immer im Wald leben, 
gehören Rehe, Schwarzwild, Fuchs 
und Dachs. Von der Plage der Wasch-
bären erzählte er auch. Niederwild und 
die verschiedensten Vogelarten zählte 
er auf. Alle Fragen wurden ausführlich 
beantwortet. Erstaunt war der Förster 
über den blühenden Bärlauch Teppich 
in seiner Größe. Nach mehr als 2 Stun-
den war man sich einig, dass es ein 
besonderer und sehr schöner wie auch 
informativer Waldspaziergang war.

Rehasport in Brandiser 
Musikarche

Nach langer Planung, durch Corona 
immer wieder verschoben, startet der 
Verein mit Trainingsgruppen im Reha-
sport Orthopädie auch in der Musikar-
che in Brandis. Ziel ist es, die körperli-
chen, psychischen und sozialen Funk-
tionen nach einer Erkrankung und/
oder Operation zu kompensieren, die 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 
im Alltag zu verbessern, Risikofaktoren 
zu verringern, gesundheitlich orien-
tiertes Verhalten zu fördern sowie die 
Lebensqualität zu verbessern. Es wer-
den unter Anleitung eines lizenzierten 
Rehabilitationssporttrainers bei spie-

lerischen Übungen die Verbesserung 
der allgemeinen Kondition, Koordi-
nation und Ausdauerfähigkeit sowie 
Kräftigung der Muskulatur trainiert. 
Neben Teilnehmern mit ärztlicher Ver-
ordnung, können auch Interessierte 
aus reiner Prävention mit trainieren. 
Anmeldungen werden gerne telefo-
nisch angenommen. Informationen 
sind außerdem in der Geschäftsstelle 
in Naunhof erhältlich.    

Drei Standorte des 
AktivSport SAXONIA mit 

Defi brillatoren in Naunhof

Oft kommt es vollkommen unerwartet 
und aus heiterem Himmel. Gerät das 
Herz in eine lebensgefährliche Rhyth-
musstörung, dann ist es lebensrettend, 
wenn in der Nähe ein Defibrillator zur 
Hand ist. Dieser durchbricht mittels 
Elektroschocks das Kammerflimmern, 
um den drohenden plötzlichen Herz-
tod zu verhindern. Für einen eventuel-
len Notfall stehen an drei Standorten 
des AktivSport SAXONIA in Naunhof 
lebensrettende Defibrillatoren bereit. 
In der Mühlgasse 2, der Großsteinber-
ger Straße 25-27 und in der Bahnhof-
straße 32, ehemals Hotel Carolinen 
Hof, sind diese stationiert.

‣  Kontakt:
 Tel.: 034293 554000 (Mo-Do 9:00-

12:00 und 13:00-15:00 Uhr)  
 E-Mail:   info@as-saxonia.de 
 Internet: http://www.as-saxonia.de

AktivSport Saxonia e. V. 

Foto v.r.n.l.: Jessica Krause, Hannes Drechsler 
und Kathrin Bosniatzki-Schramm    
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So sieht Hilfsbereitschaft aus!

Insgesamt konnte der Verein von der 
Bevölkerung und von den Vereinsmit-
gliedern noch einmal Hilfsgüter im 
Wert von Sage und Schreibe 1.447,44€ 
in die Ukraine schicken. Anfang der 
letzten Aprilwoche wurden die rest-
lichen Hilfsgüter für die Ukraine (Ver-
bandsmaterial, Windeln, Feuchttücher, 
Baby-Nahrung, Trockenfrüchte, Nüsse, 
Müsliriegel, Konserven, Energy-Drinks, 
etc.) an der zentralen Sammelstelle 
der Stadt Leipzig am Kohlrabizirkus 
Südhalle abgegeben. Von dort gehen 
regelmäßig Transporte in die Ukraine. 
Der Verein bedankt sich recht herzlich 
bei allen Spendern sowie Helfern und 
Organisatoren für eine erfolgreiche 
Spendenaktion! 

Die Farben des 
BSC Victoria Naunhof e.V.

Mannschaft: "Die Roten Pandas" / 
männl. Jugend C
Abteilung: Handball
Farbe: Rot
Trainingszeiten: z. Z. Di / Do jeweils 15:30 
Uhr bis 17:00 Uhr Parthelandhalle
Mitglieder: 19
Alter: 12 / 13 Jahre
Leitung / Name: Oli Schörnig
E-Mail: mail@bsc-victoria.de 
Beschreibung: Langfristiger Leistungs-
aufbau in den Bereichen Koordination, 

Orientierung, Schnelligkeit, Kondition 
und jeder Menge Spaß.
Mitspieler / Mitglieder gesucht? Ja
Trainer / Übungsleiter / Helfer gesucht? Ja

Ein erfolgreicher 
Handball-Samstag für den 
BSC Victoria Naunhof e. V. 

Hochmotiviert starteten zwei der Hand-
ballmannschaften am Samstag, den 
30.04.2022 in den Auswärts-Spieltag. 
Die Männer II spielten 13:00 Uhr in und 
gegen Regis-Breitingen und die Damen 
kämpften 14:30 Uhr gegen die Damen 
vom SC DhfK Leipzig um den Sieg. Nach 
sieben endlos langen Wochen, hatten 
die Männer II endlich wieder ein Spiel, 
diesmal in Regis-Breitingen. Die Freude 
war groß und die Stimmung im Team war 
super. Hochmotiviert mit einem starken 
Angriff und einer noch stärkeren Ab-
wehr konnten sich die Naunhofer nach 
den ersten 13 Minuten deutlich von den 
Gegnern abheben. Mit gerade einmal 
einer vollen Mannschaft stand man auf 
der Platte, der 8. Mann war noch auf 

dem Weg zur Sporthalle. Danke an An-
dreas (17), der trotz Verletzung die erste 
Hälfte bis zur Ablöse von Leon (6) durch-
gehalten hat. Halbzeit - 10:16 (Regis II : 
Naunhof II)

In der zweiten Hälfte versuchten die 
Männer aus Regis-Breitingen den Punk-
testand zu kippen, allerdings ohne Er-
folg. Die Naunhofer Männer II ließen 
ganze 10 Minuten keinen einzigen Ball 
ins Tor. Tormann Norbert gab alles und 
konnte eine Parade nach der anderen 
zeigen. Endstand - 21:36 (Regis II : Naun-
hof II)

Trainer & MV: Assistenz Lisa (A), Coach 
Karsten (B)
Aufstellung: Norbert (im Tor), Florian (3), 
Leon (6), Markus (7), Felix (14), Lucas 
(16), Andreas (17), Tim (19)

Top Spieler:
ALLE!! Weil wir als Team funktionieren!! 

Ohne Norbert im Tor, wäre der Abstand 
auf der Anzeigetafel auch nicht so hoch 
gewesen. (Spielbericht von: Lisa-Marie 
Linneck)

Ähnlich wie bei den Männern II konn-
ten sich die Damen in der zweiten Halb-
zeit sehr deutlich von den Leipzigern ab-
heben und fuhren dann mit einem super 
Ergebnis von H 19:26 G nach Hause. Der 
Verein freut sich auf die letzten Spiele 
in den kommenden beiden Wochen und 
das damit verbundenen Saisonende und 
wünscht allen Mannschaften viel Glück 
und maximale Erfolge!

BSC Victoria Naunhof e. V. 

Vereine

In diesem Jahr konnte endlich wieder 
das Lindhardter Osterfeuer stattfinden. 
Nachdem die schöne Tradition in den 
letzten 2 Jahren ausfallen musste, hatte 
der Heimatverein Lindhardt am Oster-
samstag zu einem vergnüglichen Abend 
auf der Festwiese „An der Alten Mühle“ 
geladen. Dieser Einladung sind ca. 250 
Gäste gefolgt, so viele wie noch nie in 
der Geschichte des Heimatvereins. Es gab 
frisch gezapfte kühle Getränke und lecke-
res vom Grill. Auch Crêpes und Stockbrot 
wurden vor allem von den kleinen Besu-
chern gerne verspeist. Beim Ostereierba-
lancieren konnten sie dann frisch gestärkt 
ihre Geschicklichkeit unter Beweis stel-
len. Die 3 glücklichen Gewinner bekamen 
sogar ein kleines Osterpräsent überreicht. 

Dank der Diskothek Profil aus Lindhardt 
kam sofort Partylaune auf und alle Besu-
cher hatten einen rundum vergnüglichen 
Abend. Auch das Wetter meinte es gut mit 
der Veranstaltung, es fiel kein einziger 
Regentropfen vom Himmel und frieren 
musste ebenfalls niemand. Der Heimat-
verein Lindhardt bedankt sich herzlich 
bei allen Unterstützern, welche an die-
sem Tag ohne Pause die Gäste versorgt 
haben. Kaum ist das eine Fest vorüber, 
plant der Verein auch schon die nächste 
große Veranstaltung, denn in diesem Jahr 
hat Lindhardt einige Jubiläen zu feiern. 
Am 04. und 05. Juni jährt sich das Lin-
denfest zum 10. Mal, der Heimatverein 
Lindhardt feiert sein 30jähriges Bestehen 
und gleichzeitig liegt die Ersterwähnung 

Lindhardts genau 650 Jahre zurück. Es 
wird ein buntes Programm an diesem 
Pfingstwochenende geben, Details dazu 
sind in der nächsten Ausgabe der Naun-
hofer Nachrichten zu finden oder vorab 
auf der Internetseite www.heimatverein-
lindhardt.de. Ein Highlight schon vorweg: 
Am Samstag, den 04.06. wird ein Kinder-
crosslauf in Zusammenarbeit mit dem Ak-
tivSport Saxonia e. V. stattfinden. Anmel-
dungen sind ab sofort ebenfalls auf der 
Website des Heimatvereins möglich.

Heimatverein Lindhardt e. V.
Lindhardter Osterfeuer bricht alle Rekorde
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Dorfl eben e. V.

Endlich wieder Osterfeuer 
in Ammelshain
Gründonnerstag war es endlich so-
weit. Nach über 2 Jahren konnte in 
Ammelshain wieder zusammen ge-
feiert werden. Zum Osterfeuer tra-
fen sich die Ammelshainer auf dem 
Sportplatz. Während die Kinder mit 
viel Spaß versteckte Ostergeschenke 
suchten, wurde von den Kameraden 
der Feuerwehr das Osterfeuer entzün-
det, was zur Freude aller den Regen 
vertrieb. Es gab Leckeres vom Grill 
und die Kleinen konnten Stockbrot auf 
ihrer eigenen Feuerschale backen. 

Bei musikalischer Begleitung der Par-
tylöwen wurde bis in die Nacht am 
Feuer geplaudert und getanzt. Der 
Verein freut sich schon jetzt, alle Fei-
erfreudigen zum Dorffest am 25. Juni 
begrüßen zu dürfen. 

Mit etwas Sonne ohne Regen und Wind 
radelten 22 Naunhofer/Innen durch blü-
hende Landschaften u. a. mit Frühblü-
hern in den Wäldern, Raps auf den Fel-
dern und Obst- und Zierbäumen sowie 
Tulpen an Wegrändern, aber auch durch 
die Baustelle Kleinbardau – Glasten. 
Ziel war der ehemalige Braunkohlen-
schacht Leipnitz mitten im Thümmlitz-
wald, Zur Grube 8. Dort wurde zunächst 
über Tage und später bis 1958 unter 
Tage Braunkohle gewonnen und für den 
Verkauf in der einzigen Brikettfabrik des 
Reviers Wurzen – Grimma – Colditz ver-
edelt. Herr Elfert präsentierte dazu in 
der ehemaligen Schule von Leipnitz am 
Modell der Schachtanlage mit Ketten-
bahn die gefährliche Arbeit der Berg-
leute im Pfeilerbruchbau mit Keilhaue 
und Füllschaufel.

Das Revier entstand durch Erosion des 
Quarzporphyrs. In den Mulden sammel-
ten sich Kaolin und Ton. Im angestauten 
Niederschlagswasser bildeten sich Moo-
re. In den Eiszeiten wurden Schichten 
verdichtet und so entstanden die meist 
isolierten und oft kleinen Vorkommen im 
Vergleich zu Borna, Bitterfeld oder Gei-
seltal. Die Flöze in Leipnitz erreichten im 
Durchschnitt eine Mächtigkeit von 5 m 
und max. 9 m.

Braunkohle wurde zum Brennen von 
Kalk (z. B. Wüstungsstein/Bad Lausick), 
Ziegeln (z. B. Grechwitz) und zum Haus-
brand genutzt. Seilbahnen nach Nimb-
schen und Colditz oder von Kaditzsch 
zur Straße Grimma-Leisnig sollten den 
Absatz per neuem Bahnanschluss för-
dern, der aber auch Kohle aus Böhmen 
und Schlesien brachte. Bad Lausick ver-

dankt der heilenden Wirkung seiner Gru-
benabwässer im Herrmannsbad die Ent-
wicklung zum Kurort.

Heute erinnern nur noch Bruchfelder 
z. B. um die Grube „Flora“ Ragewitz und 
am Backofenweg im Thümmlitzwald 
oder Namen an den einst florierenden 
Bergbau, wie der Kohlenberg Brandis, die 
Kohlenstraße in Döben oder der Braun-
kohlenweg zum Huthaus im Thümm-
litzwald. 1868 förderten die Kumpel im 
Revier aus 79 Gruben mit 1342 Beschäf-
tigten 288.000 t und im Borna-Leipziger 
Revier aus 21 Gruben mit 464 Beschäf-
tigten nur 119.000 t.

Die Naunhofer erreichten die Groß-
mühle Grimma zur Öffnung des Freisit-
zes 17:00 Uhr und kehrten bei schneller 
wie guter Versorgung zur Stärkung für 
die Heimfahrt ein. Insgesamt ca. 60 km 
mit einer Gesamtsteigung von 407 m 
und im Durchschnitt aktiv 16,4 km/h 
(ohne Fahrten zu den Ortsteilen) waren 
für Teilnehmer der Halbtagstour ohne 
Pedelec ein straffer Einstieg in die Sai-
son.

Am Samstag, den 21. Mai starten die 
Naunhofer 10:00 Uhr am Bahnhof nach 
Leipzig zum Streetfoodfestival auf der 
Alten Messe und anschließend durch 
Leipziger Auen ins Neuseenland.

Radwanderfreunde Naunhof
Anradeln am 27. April 2022 in den Thümmlitzwald

Am Rastplatz Glasten des künftigen Radwegs Borna-Grimma

Das vorösterliche Wochenende war für 
die Abteilung Faustball ein sehr sport-
liches. Bereits am Sonnabend waren 
die TSVler der Einladung der Wurzener 
Faustballer des SV Schwarz-Gelb Wur-
zen zum Gedenkturnier für Lino Olivio 
und Manfred Paasche gefolgt (s. Artikel 
i. d. LVZ v. 23./24.04.2022 S. 37). Beim 
Auswärtsturnier kamen bereits die neu-
en Bälle zum Einsatz. Nach langer Co-
rona-Pause funktionierte hier leider das 
Zusammenspiel der Mannschaft noch 
nicht so wirklich gut und sie musste 
sich mit Platz 6 zufriedengeben. Aber 

TSV 1884 Naunhof e. V.
Faustballturniere des TSV 1884 Naunhof e. V. 

Vereine
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man sah es auch als ein gutes Training 
an, denn am Sonntag, 10.04.2022 hat-
ten die Naunhofer Faustballer selbst 
zum 27. Turnier eingeladen. Es ist eine 
schöne Tradition geworden, jedes Jahr 
anlässlich des Neubaus der Sporthalle 
der Oberschule Naunhof 1995, ein Tur-
nier zu veranstalten.

In diesem Jahr nahmen 5 Mannschaf-
ten teil. Lok Leipzig und Naunhof stell-
ten jeweils zwei Mannschaften, eine 
weitere Delitzsch.

Hier zahlte sich das zusätzliche Trai-
ning aus. Das Zusammenspiel funkti-
onierte viel besser und war effektiver. 
Die Platzierung fiel viel besser aus und 
Naunhof konnte die Plätze 1 und 3 und 
die Gastmannschaft aus Delitzsch den 
2. Platz belegen. Alle waren mit ihrem 

Ergebnis zufrieden und das Feedback 
aller Mitspieler zum Turnierablauf war 
sehr gut. Bedanken möchte sich der Ver-
ein bei allen Helfern des Turniers und 
besonders bei Andrea Schubert für die 
gute Bewirtung. Abschließend grüßten 
die Faustballer mit einem dreifachen 
„Ewig Jung“ aus Naunhof. Das Faustball-
turnier im Rahmen des Breitensports 
hat wieder allen viel Spaß gemacht und 
soll eine gute Werbung für den Ballsport 
Faustball sein.

Am Sonnabend, dem 29. April fuh-
ren die Faustballer dann nach Benndorf 
in Sachsen-Anhalt. Vier weitere Mann-
schaften hatten sich noch angemeldet. 
So wurden zwei Staffeln gebildet und 
nach Zeit in jeweils zwei Sätzen gespielt. 
So verging der Nachmittag wie im Flug 

bei sportlich fairen und interessanten 
Spielen. Das einladende Team bestand 
übrigens aus einer Familie von der Oma 
bis zum Enkel, die in ihrem Heimatort 
die Faustball Tradition zusammenhält. 
In familiärer Atmosphäre waren auch die 
Verköstigung und die Gespräche mit den 
anderen Mannschaften sehr angenehm. 
Mit einem Pokal und Urkunde war man 
gegen Abend zufrieden wieder zuhause.

Die Faustballer stellten bei all ihren 
Turnieren aber wieder einmal fest, dass 
der Nachwuchs fehlt und dringend Ver-
stärkung benötigt wird. Die Sportler/
innen der Abteilung Faustball des TSV 
1884 Naunhof e. V. trainieren immer 
montags von 18:00 bis 20:00 Uhr in der 
Sporthalle der Oberschule Naunhof. In-
teressenten sind herzlich willkommen. 

Vereine

Mit dem Osterlager begrüßte der Naun-
hofer Pfadfinderstamm, die „Turmfal-
ken Naunhof“, die Fahrtensaison. Seit 
Herbst 2021 ist der Stamm auf das Dop-
pelte seiner ursprünglichen Größe an-
gewachsen und ist nun einer der größ-
ten sächsischen Stämme im VCP. In den 
monatlichen Gruppenstunden haben 
die neuen Mitglieder bereits vielseitig 
gelernt und erlebt, wie es ist, ein Pfad-
finder oder eine Pfadfinderin zu sein.  
Nach dem Verbandsjubiläum im Okto-
ber, der Friedenslichtaussendung im 
Dezember und dem Hirtenfeuer kurz vor 
Weihnachten bot das Osterwochenende 
nun die Gelegenheit, die erste große 
Aktion im neuen Jahr zu veranstalten.

Für die meisten Kinder war es das 
erste Lager, das heißt, das erste Mal in 
einem Pfadfinderzelt schlafen und zu-
vor lange am Lagerfeuer in die Nacht hi-
nein singen. Die Temperaturen rutsch-
ten sogar ein bisschen unter Null und 
stellten die jungen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder vor eine echte Herausforde-
rung. Doch eine Menge Wärme spende-
te das riesige Osterfeuer, das die ganze 
Nacht hindurch brannte.

Auf diesem ersten Lager erwartete die 
Neumitglieder nicht nur ein cooles Ge-
ländespiel an der Parthe, sondern am 
Abend auch eines der wichtigsten Ritu-
ale des Pfadfindens: Der Stamm feierte 
den Stufenübergang einiger Altmitglie-
der. Bei dieser Zeremonie, die üblicher-
weise im Dunkeln stattfindet, geben 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein 
Versprechen ab wie etwa die Umwelt zu 
schützen, Verantwortung für Jüngere zu 
übernehmen oder für den Frieden ein-
zustehen. Im Gegenzug dazu erhalten 
sie die nächste Halstuchfarbe, womit sie 
in eine neue Altersstufe aufgenommen 
werden. Eine Lichterspur, der Schein der 
Fackeln und das herrliche Ambiente des 
stillen Naunhofer Sees machten die Ze-
remonie unvergesslich und bereiteten 
den Kindern Vorfreude darauf, wenn 
auch sie einmal ein Halstuch verliehen 
bekommen werden. Am Ostersonntag 
rundete der Gottesdienst vor Sonnen-
aufgang und ein gemeinsames Oster-
frühstück mit den Eltern der Stammes-
mitglieder das kleine Lager ab. Es gab 
viel zu erzählen. Die Naunhofer Turm-
falken sind bereits auf die nächsten 

Lager gespannt, die sie in diesem Jahr 
erwarten werden. Die Wölflinge – so 
heißen die Kleinsten – werden im Mai 
auf ein Wölflingslager fahren, während 
die Großen im Sommer das VCP-Bun-
deslager erwartet, bei dem rund 4000 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
ganz Deutschland zusammenkommen. 

Wenn auch Du dabei sein und die 
Naunhofer Pfadfinderinnen und Pfad-
finder auf ihren Abenteuern begleiten 
willst, dann komm am ersten Samstag 
im Monat 10 Uhr zu den Gruppenstun-
den auf dem Pfarrgelände oder schreib 
der Stammesleitung unter:
carlo.wenzel@vcp-sachsen.de.

Naunhofer Pfadfinderstamm
Fahrtensaison eröffnet
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20 Jahre 
Heimatstube Naunhof

Am Sonntag, den 15. Mai, dem in-
ternationalen Museumstag, wollen 
die Ortschronisten mit ihren Unter-
stützern und interessierten Besu-
chern dieses Jubiläum im Zeitraum 
von 14-18 Uhr im Haus der Vereine 
begehen. 

Da die Geschichte einer Stadt von 
der Größe Naunhofs nicht in Ver-
gessenheit geraten sollte, konnte 
im Rahmen der Naunhofer Kultur 
WerkStadt, deren Leitung damals 
Renate Scheibner innehatte, mit 
dem Aufbau begonnen werden. 

Der Dank der Ortschronisten gehört 
all Denjenigen, die zum Teil über 
Jahre hinweg mit ihren Spenden von 
„Aufhebungswertem“ und der Leih-
gabe ihrer Werke die Heimatstube 
unterstützten und damit einen kul-
turellen Beitrag für die Allgemein-
heit leisteten.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde 
die Geißler-Orgel der Ammelshainer Dorf-
kirche vor einem Konzert durchgecheckt. 
Dabei wurden erhebliche Schäden an 
Ventilen und Leitstiften entdeckt, welche 
eine zeitnahe Reparatur notwendig ma-
chen. Um die Finanzierung der Arbeiten 
zu unterstützen, konnte die Kirchgemein-
de Ammelshain den ehemaligen Thomas-
kantor Gotthold Schwarz und den Orga-
nisten Hans Christoph Becker-Foss für 
ein Konzert gewinnen. Unter dem Motto 
„Barockes“ erklingen am 20. Mai 2022 ab 
18:00 Uhr Lieder, Arien und Kantaten u. a. 
von Telemann, Bach und Buxtehude. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden für die Or-
gelreparatur wird gebeten. Im Anschluss 
sorgen die Kirchgemeindevertreter mit 
Thüringer Rostern vom Grill und Geträn-
ken für das leibliche Wohl.

Konzert für die Sanierung der Orgel 
der Ammelshainer Kirche

In wenigen Wochen ist es soweit. Das 
Kinder- und Jugendhaus „Oase“ lädt 
erstmalig zum Sommerfest ein. Unter 
dem Namen „Sunshine Paradise“ fin-
det von 14:00 bis 22:00 Uhr ein Fest für 
Jung, Alt, Groß und Klein statt. Neben 
einem buntgemischten musikalischen 
Bühnenprogramm mit Bands, Singer-
Songwriter und DJs, wird es auch krea-
tive und spielerische Angebote geben. 
Kinderschminken, Siebdruck, Spie-
leecke und auch mit der Freiwilligen 
Feuerwehr wird es Spaß geben. Nach 
dem Austoben und Tanzen kann der 
Durst am Getränkestand gestillt und 

sich mit Gegrilltem oder leckerer Kar-
toffelsuppe gestärkt werden. Für jeden 
ist etwas dabei. 

Um Kosten zu decken werden zu-
sätzlich Eintrittsgelder eingenommen, 
welche zwischen 4 Euro und 10 Euro 
selbst gewählt werden können. Mini-
mum 4 Euro pro Person. Gerne auch 
mehr. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Ein-
tritt frei. 

Die OASE bedankt sich bei allen bis-
herigen Unterstützenden, die gerade 
ganz viel dafür tun, um dieses Som-
merfest umsetzen können. 
SAVE THE DATE UND WEITERSAGEN! 

DAS KJH „Oase“ lädt ein! 



22 | Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 09 / 2022

Tourismus | Veranstaltungen

22 | Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 09 / 202222 | Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 08 / 2022

Ev.-luth. Kirchgemeinde – 
Naunhof/Erdmannshain/Ammelshain 

Ev.-luth. Pfarramt Naunhof, 
Wurzener Str. 1
Tel.: 034293 29493, Fax: 034293 55449

Kontakt:
Pfarrer Norbert George
Tel. 0163 8055559
Bürozeiten: 
Mi u. Fr 9:00 bis 12:00 Uhr, Di 9:00 bis 
12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr
E-Mail: kg.naunhof@evlks.de, 
Internet: www.stadtkirche-naunhof.de

So, 15.05., 08:30 Uhr
Gottesdienst – Kirche Ammelshain

So, 15.05., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof 

Mi, 18.05., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Muldentalstift Erdmanns-
hain 

Fr, 20.05., 18:00 Uhr
Konzert – Kirche Ammelshain, Lieder, 
Arien, Kantaten, Gotthold Schwarz – Ba-
riton, Hans Christoph Becker-Foss - Orgel

Sa, 21.05., 15:00 Uhr
Festakt 750 Jahre Erdmannshain – vor 
dem Friedhof Erdmannshain

So, 22.05., 10:00 Uhr
Posaunen-Gottesdienst – Friedhof Erd-
mannshain

Do, 26.05., 10:00 Uhr
Regionaler Open-Air-Gottesdienst – Gril-
lensee, Kinderprogramm, Posaunenchor 
und „Speisung der 5000“ aus dem eige-
nen Picknickkorb

So, 29.05., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof

So, 29.05., 10:30 Uhr
Kirchenführung – Kirche Erdmannshain

Ev.-luth. Kirchgemeinde - Albrechtshain

Pfarramt Beucha-Albrechtshain, 
Kirchberg 11, Beucha
Tel.: 034292 68221

Kontakt:
Pfarrer Christoff Steinert, 
Kirchplatz 1, Brandis
Tel.: 034292 66541
Bürozeiten:
Di 18:00 bis 19:00 Uhr 
und Mi 10:00 bis 12:00 Uhr

So, 15.05., 8:30 Uhr
Gottesdienst 

Ev.-luth. Schwesternkirchgemeinde -
Fuchshain

Kontakt: 
Pfarramt Großpösna
Hauptstraße 25
Tel. u. Fax: 034297 423989 
Bürozeiten:
Mo 09:00 bis 11:00 Uhr und 
Do 15:00 bis 18:00 Uhr

Pfarrer Albrecht Häußler ist mittwochs 
von 16:00 bis 17:00 Uhr sowie nach Ver-
einbarung im Pfarramt Großpösna zu 
sprechen. Tel.: 034297 42161 oder 0176 
34468479

So, 22.05., 10:00 Uhr
Gottesdienst 
Sa, 28.05., 19:00 Uhr 
Orgel & Schlagzeug: Premiere an der 
frisch restaurierten Orgel mit Kirchen-
musikdirektor Jens Staude und Johann 
Staude an Schlagzeug/Percussion
Eintritt: 10 € (nur Abendkasse)

Pfarrgemeinde Naunhof mit katholischer 
Kirche „Zum guten Hirten“ 
Katholisches Pfarramt „St. Franziskus“, 
Roitzscher Weg 3, Wurzen, Tel.: 03425 
925155

Kontakt:
Pfarrer: Christian Hecht, 
Tel.: 03425 925192

So, 15.05., 10:30 Uhr 
Heilige Messe

So, 22.05., 10:30 Uhr 
Heilige Messe

Christi Himmelfahrt, 26.05., 14:00 Uhr
Heilige Messe zum 20. Kirchweihjubiläum 

So, 29.05., 10:30 Uhr
Heilige Messe

Werktagsgottesdienste:
mittwochs, 9:00 Uhr

Die Kirchgemeinden laden ein

Die Girlgroup mit drei Boys ist seit ihrer 
Kindheit zu groß für jede Schublade. Ali-
ce Köfer, Dieter Behrens und Marco Billep 
eilt der Ruf voraus, trotz erstklassiger mu-
sikalischer Einbildung ein sympathisches 
Gesangstrio zu sein. Mit ihrem multi-Tas-
ten-fähigen Pianisten Martin Rosengarten 
springt die Fast-Acappella-Band liebevoll 
durch die Musikgeschichte und fusioniert 
in ohrenberaubendem Tempo alles, was 
Rang und Namen hat. Wer nicht dabei 
war, hat es nicht erlebt und muss wieder 
mit den Originalen vorlieb nehmen.

Über den Inhalt ihres vierten Abend-
programms schweigen sich die Künstler 
vehement aus. Fest steht aber, dass es 
witzig, hochmusikalisch und höchst erfri-
schend wird. Eventuell wird getanzt wer-
den. Seien Sie also unbesorgt: Irgendwas 
stimmt immer.

Vocal Recall gastiert im Bürgersaal mit „Irgendwas stimmt immer"
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Wissenswertes

Wo finde ich Hilfe? Zeitraum vom 14. Mai 29. Mai
1. Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Naunhof 03437 708925100
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Krankentransport/Rettungsdienst 03437 19222

2. Notdienste 
Strom (envia M)  
24h Störungsmeldung 0800 2305070

Gas (MITGAS) Störstelle 0800 2200922  
Onlinemeldungen von Stromausfällen:      www.stromausfall.de

Wasser (Eigenb. Wasserversorgung)
24 Stunden Havariedienst 0172 9814042

Abwasser (AZV Parthe) 034291 439-0
außerhalb der Dienstzeit 0171 4103238

Bereitschaftsdienst Wohnbau GmbH 0176 40441349

3. Ärzte-Notdienst 
Allgemeinärzte

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Mittwoch, Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 19:00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Grimma 
Kleiststr. 5, 04668 Grimma
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Kinderärzte 

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxen können ohne telefonische Voranmel-
dung während der Öffnungszeiten aufgesucht werden.

Augenärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie unter 
Tel. 116117.

Zahnärzte 
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie 
unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Tierärzte 
Tierklinik Panitzsch, Carl-Benz-Straße 2, Tel. 034291 316000

4. Apotheken-Notdienst 
Tag- u. Nachtdienst (8:00 – 8:00 Uhr)

Sa, 14. Mai (8:00 - 12:00 und 18:00 - 8:00 Uhr)
Rats Apotheke Trebsen                                034383 601

So, 15. Mai
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Mo, 16. Mai
Linden-Apotheke Grimma   03437 921712

Die, 17. Mai
Sonnen-Apotheke Grimma                  03437 917002

Mi, 18. Mai
Stadt-Apotheke Grimma                             03437 948894

Do, 19. Mai
Sophien-Apotheke Colditz 034381 8090

Fr, 20. Mai
Kronen -Apotheke Mutzschen  034385 51256

Sa, 21. Mai (8:00 - 12:00 und 18:00 - 8:00 Uhr)
Engel-Apotheke Naunhof                           0800-1133399

So, 22. Mai
Löwen-Apotheke Bad Lausick                    034345 22352

Mo, 23. Mai
Park-Apotheke Bad Lausick             034345 24531

Die, 24. Mai
Sternen-Apotheke Naunhof                        034293 47355             

Mi, 25. Mai
Kilian-Apotheke Bad Lausick 034345 7140

Do, 26. Mai
Engel-Apotheke Colditz                              034381 43359

Fr, 27. Mai
Engel- Apotheke Nerchau 034382 41283

Sa, 28. Mai (8:00 - 12:00 und 18:00 - 8:00 Uhr)
Adler-Apotheke Grimma 03437 911366

So, 29. Mai
Löwen- Apotheke Naunhof                         034293 45700               

Immer samstags, außer an einem Feiertag ist in der Zeit von 
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Apotheke im PEP Grimma geöffnet.
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen
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So klappt es mit dem sommerlichen Grillvergnügen
Die besten Tipps für ein entspanntes Brutzeln

Die Menschen freuen sich nach den Ein-
schränkungen der letzten beiden Jahre auf einen deutlich 
entspannteren Sommer. Kaum ein Vergnügen wird hierzulan-
de mehr geschätzt als das gesellige Grillen. Solche kleinen 
Freuden des Alltags sind in den vergangenen Jahren sogar 
noch wichtiger geworden. Ein schöner Grillnachmittag oder 
-abend ist schnell organisiert. Jeder Gast kann etwas mitbrin-
gen: Beilagen, Soßen, Fleisch, Salate oder Brot. Für die Ge-
tränkeversorgung sollten am besten die Gastgeber sorgen, 
damit alles rechtzeitig kaltgestellt werden kann. Bei den 
Speisen herrscht heute eine große Vielfalt: Längst kommen 
nicht mehr nur Bratwurst und Steak auf den Rost, sondern 
auch allerlei Gemüsesorten und andere Delikatessen. Ein un-
verzichtbarer Teil des Grillens ist das Bier.

Biersommelière: „Pils gehört nicht ins Gefrierfach"
„Feinherbes Pils ist wegen seines prickelnden Charakters 
noch durstlöschender als beispielsweise Weizenbier - des-
halb ist gerade Pils so beliebt bei Grillfreunden", erklärt Julia 
Klose, Biersommelière der Brauerei C. & A. Veltins. Bier, so 
die Expertin, sollte niemals schockgekühlt, also nicht ins Ge-
frierfach gelegt werden. Stattdessen langsam runterkühlen, 
sonst geht das Aroma verloren. Die optimale Trinktempera-
tur für Pils liegt bei fünf bis acht Grad Celsius, gelagert wer-
den sollte es bei vier bis sieben Grad. „Die Biergläser sollten 
nicht zu groß sein, damit das Bier immer frisch ist. Es sollte 

langsam eingeschenkt werden, damit 
nicht zu viel Kohlensäure entweicht 
und sich eine schöne Schaumkro-
ne bilden kann", rät Klose. Wer es 
fruchtiger mag, greift statt dem 
Pils zum Radler, alkoholfreie Va-
rianten sind beispielsweise erfri-
schende Fassbrausen.

Große Vielfalt bei den 
Grillbeilagen
Ein Klassiker unter den Grillbeilagen sind 
beispielsweise Grillkartoffeln. „Ein besonderes 
Aroma bekommen sie, wenn sie ungeschält und in Alufolie 
gewickelt in der Glut garen durften", lautet ein Tipp von Julia 
Klose. Wenn es nicht ganz so rustikal sein soll, kann man auf 
Kartoffelgratins zurückgreifen, sie kommen direkt aus dem 
Backofen in der Küche. Pommes und Potato Wedges schme-
cken ebenfalls ganz frisch aus dem Backofen oder der Fritteu-
se und mit einem Hauch Salz am besten. Goldbraun angerös-
tetes Weißbrot oder türkisches Fladenbrot passt gleichfalls 
zu allen Grillgerichten. „Liegen Spareribs oder Würste auf der 
Glut, dürfen frische Laugenbrezeln nicht fehlen, sie sorgen 
für Biergartenfeeling", so Julia Klose. Ein anderer Beilagen-
tipp ist süßsauer Eingelegtes: Die knackige, frische Würze von 
Mixed Pickles, Essiggurken, eingelegtem Kürbis oder süßsau-
rer Paprika kommt bei allen Grillfans gut an.

djd

KÄLTEKAMMER -85°C
Vitalisieren Sie Ihren Körper

meri
SAUNA

am Kulkwitzer Seeam Kulkwitzer See

034205 / 417 202

www.meri-sauna.de

Landmetzgerei 
Reiche OHG

Wir starten in die Grillsaison:
- Beuchaer Rostbratwurst, verschiedene Sorten
- marinierte Steaks von Schwein, 
  Rind & Geflügel
- verschiedene Spieße & Grillspezialitäten
- frische Salate aus eigener Herstellung

www.landmetzgerei-reiche.de

Stammbetrieb 04824 Beucha • Kirchberg 33
weitere Filialen in: Bad Düben, Engelsdorf, Markkleeberg, 

Naunhof, Probstheida 
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Aus der WirtschaftAus der Wirtschaft Stellenangebote

Jugendliche haben am Ausbildungsmarkt 
in diesem Jahr gute Chancen:

Unter #AusbildungKlarmachen bietet die BA online 
einen leichten Einstieg in die berufliche 
Orientierung und Ausbildung.

Eine Berufsausbildung steht am Anfang einer attraktiven 
Karriere. #AusbildungKlarmachen ist die Internetseite, auf 
der Jugendliche alles für Ihren Weg zum richtigen Ausbil-
dungsplatz finden. Wer noch nicht weiß, in welche Rich-
tung es gehen soll, nutzt das Erkundungstool Check-U.

Mit Check-U finden die Jugendlichen in vier Tests zu 
Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen, beruflichen Vorlieben 
und Interessen schnell heraus, wo ihre Stärken und Inter-
essen liegen. Influencerinnen und Expertinnen und Exper-
ten erklären, warum eine Ausbildung richtig und wichtig 
ist. Bewerbungstipps helfen für eine erfolgreiche Bewer-
bung und ein FAQ gibt Antworten auf die Fragen, die alle 
vor dieser wichtigen Entscheidung haben. Wer zu Veran-
staltungen oder Ausbildungsmessen will, findet diese im 
interaktiven Kalender. Und das sind nur einige der Ange-
bote auf #AusbildungKlarmachen.

Für eine gelungene und nachhaltige Berufswahl sollten 
die Jugendlichen die Angebote der Berufsberatung nut-
zen. Denn derzeit sind noch 291.000 Ausbildungsstellen 
unbesetzt. Gleichzeitig haben 182.000 Bewerberinnen und 
Bewerbern noch keine Ausbildungsstelle oder Alternative. 
Der Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen an allen 
der BA gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen liegt 
mit 63 Prozent höher als in den Vorjahren.

Die Angebote erreichen Jugendliche unter der Seite
https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen

www.arbeitsagentur.de

Darauf sollten Bewerber bei der 
Pflege ihrer Social-Media-Profile 
achten

Der erste Eindruck zählt. Nicht nur im realen Leben, sondern 
auch in der virtuellen Welt. Gut gepflegte und aktuelle Profile 
auf Karriereplattformen und in sozialen Medien können etwa 
eine erfolgreiche Jobsuche unterstützen. Zuerst sollten sich 
Bewerber einen Überblick verschaffen, indem sie kurzerhand 
den eigenen Namen in die Suchmaschine eingeben. „Oft findet 
man lange vergessene Einträge wieder, die einem heute 
womöglich unangenehm sind. Ein regelmäßiges Aufräumen 
ist daher unbedingt zu empfehlen“, sagt Bastian Krapf von 
Adecco Personaldienstleistungen. Berufsstationen, Qualifikatio-
nen, aber auch persönliche Stärken dürfen selbstbewusst prä-
sentiert werden. Bilder, Beiträge, Kommentare und alles, was 
dem eigenen Ruf schaden könnte, hingegen sollte man tun-
lichst löschen.

djd 

In der virtuellen Welt überzeugen: Stellensuchende sollten ihre Online-
profile regelmäßig überprüfen und stets aktuell halten. (Foto: djd/adec-
cogroup.de/Unsplash/Austin Distel)

Wir suchen ab sofort 
Mitarbeiter (m/w/d)

 Aufgaben:
- Ernte/Aufbereitung von Chicorée
- Be- und Entladung von LKW

 Wir bieten Ihnen:
- Arbeitsplatz in Vollzeit (40h/Woche), unbefristet
- Bezahlung nach Vereinbarung

 Arbeitsbeginn: ab sofort

 Arbeitsort:
Chicorée Sachsen GmbH & Co. KG
Neubauernstraße 4
04668 Parthenstein/OT Klinga
Tel. 034293 34542

„Mir egal, was der Ingenieur plant, ICH sorge 
dafür, dass der Scheiß funktioniert.“  Ein Dreher. 

Wir suchen Dich (m/w/d) als 

Zerspanungsmechaniker  
für unser Team. 

Detaillierte und ausführliche Informationen zu unserem 
Unternehmen und der Stellenausschreibung unter 

www.intec-components.de!

Wir freuen uns auf Dich! 
(Ein T-Shirt und eine Kaffeetasse mit     

coolen Dreher-Sprüchen erhältst Du zur Begrüßung!) 
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Wir suchen Dich (m/w/d) als 

Zerspanungsmechaniker 
für unser Team. 

Detaillierte und ausführliche Informationen zu unserem 
Unternehmen und der Stellenausschreibung unter 

www.intec-components.de!

Wir freuen uns auf Dich! 
(Ein T-Shirt und eine Kaffeetasse mit      

coolen Dreher-Sprüchen erhältst Du zur Begrüßung!) 
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Die Rechte der anderen kennen
Konfliktpotenziale im Verkehr reduzieren: Was Rad- und Autofahrer wissen sollten

Die Rechte von Radfahrerinnen und Radfahrern im Straßen-
verkehr wurden in den letzten Jahren deutlich verbessert. Seit 
2020 müssen Autos beim Überholen von Radlern beispielswei-
se innerorts einen Seitenabstand von mindestens 1,50 Metern 
und außerorts von zwei Metern einhalten. In immer mehr Städ-
ten findet man auch sogenannte Fahrradstraßen vor. Nichts-
destotrotz birgt der Straßenverkehr weiterhin ein hohes und 
häufig aggressives Konfliktpotenzial: Die Meinungen zwischen 
Autofahrern und Radfahrern über die eigenen Rechte liegen oft 
weit auseinander. Das sollten Verkehrsteilnehmer wissen:

Einbahnstraßenregelung kann für Radfahrer aufgehoben sein
Als Autofahrer darf man eine Einbahnstraße nur in einer Rich-
tung befahren. Aber gilt das Schild für alle Verkehrsteilnehmer? 
„Radfahrer können von der Regel ausgenommen sein, wenn 
das Einbahnstraßenschild um ein weiteres mit Fahrradsymbol 
und zwei Richtungspfeilen ergänzt wird", erklärt Roland-Part-
neranwalt Frank Preidel von der Hannoveraner Rechtsanwalts-
kanzlei Preidel.Burmester. Autofahrer müssen in diesem Fall 
also damit rechnen, dass jederzeit ein Radler entgegenkom-
men kann. Dafür ist das Parken von Pkws in Einbahnstraßen 
auch in Fahrtrichtung links erlaubt.

Radfahrer dürfen rechts überholen - aber nur mit Vorsicht
An roten Ampeln sieht man es besonders oft: Autos kommen 
vor der Kreuzung langsam zum Stehen, während die Radfah-

rer, die man eben noch überholt hat, rechts vorbei bis zur Am-
pel vorfahren. „Radfahrer dürfen wartende Autos tatsächlich 
grundsätzlich rechts überholen. Dabei müssen sie aber mit be-
sonderer Vorsicht und nur mit mäßiger Geschwindigkeit voran-
fahren", klärt Rechtsexperte Preidel auf.

Verschiedene Promillegrenzen für Rad- und Autofahrer
Während Autofahrer spätestens ab 0,5 Promille ihr Fahrzeug 
stehen lassen müssen, liegt die Grenze für Radfahrer mit 1,6 
Promille deutlich höher. Wer jeweils mit mehr Alkohol im Blut 
erwischt wird, dem drohen hohe Bußgelder, wie Rechtsanwalt 
Preidel weiß: „Wer höher alkoholisiert fährt, muss sowohl mit 
Geldstrafen als auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Auch 
eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung, die soge-
nannte MPU, kann angeordnet werden." Fällt man bei der MPU 
durch, wird die Fahrerlaubnis entzogen.

Besondere Regeln auf Fahrradstraßen
Eine Fahrradstraße ist prinzipiell ausschließlich Radfahrern 
vorbehalten. Sie dürfen hier nebeneinander fahren und das 
Tempo bestimmen. „Nur, wenn das Zusatzschild 'Kfz-Verkehr 
frei' es erlaubt, dürfen auch Autos durchfahren. Pkw-Fahrer 
müssen sich dann aber den Radfahrern unterordnen. Sie dürfen 
nicht überholen und müssen sich an die Maximalgeschwindig-
keit von 30 km/h halten", erklärt Frank Preidel.

djd

Wir freuen 
uns auf Sie!

Autohaus Graupner GmbH     Gewerbeallee 2     04821 Brandis

www.autohaus-graupner.de post@autohaus-graupner.de+49 34292 6500

Service

Weitere Aktionsangebote unter: www.autohaus-graupner.de

  MEHR 
LE SE-VERGNÜGEN
     GEHT NICHT
Jetzt unsere VW Bestseller leasen und Vorteil sichern. 
Nur bis 30.06.2022 Nur bis 30.06.2022 

MONATLICH1 183,– €
OHNE ANZAHLUNG

z.B. Taigo 1.0 TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang, LED-
Scheinwerfer, Radio DAB+, Klimaanlage, Spurhalte-
assistent, Notbremsassistent, Digital Cockpit u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts 6,0; außerorts 4,0; kombiniert: 4,7; CO2-Emissionen 
in g/km, kombiniert: 108. Effizienzklasse: B.

1) Sonderzahlung: 0,- €; Nettodarlehnsbetrag: 17.878,50 €; Sollzins gebunden p.a.: 2,29%; Effektiver Jahreszins: 2,29 %; Vertrags-
laufzeit: 48 Monate/10.000 km p.a.; Gesamtbetrag: 8.784,- €. Leasingangebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler tätig sind. Überführungskosten werden separat berechnet. Abbildun-
gen zeigen Sonderausstattungen. Irrtum und Änderung vorbehalten.
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Wann darf ich hupen?

KADYK & KADYK GbR

MEISTERBETRIEB
der KFZ-INNUNG

www.kadyk.de

• Abschleppdienst Tag & Nacht
• Assistance Partner
• Autoverwertung
• Reifenservice
• HU/AU täglich
• Glasservice
• und vieles mehr ...

Siedlung Nr. 28 • 04683 Ammelshain
Tel. (03 42 93) 3 23 04 • Fax (03 42 93) 5 53 82

Karosserie & Lack
Meisterbetrieb Tommy Donner

Unfallinstandsetzung/eigene Lackiererei
Dorfstraße 35 • 04668 Parthenstein/OT Klinga

Telefon: 034293/32850
e-mail: karosseriebau-klinga@web.de

Karosserie & Lack
Meisterbetrieb Tommy Donner

Unfallinstandsetzung/eigene Lackiererei
Dorfstraße 35 • 04668 Parthenstein/OT Klinga

Telefon: 034293/32850
e-mail: karosseriebau-klinga@web.de

Neubauernstraße 11 • Parthenstein/OT Klinga
Telefon: 034293/32850 • Handy: 0177 4253886

Für das Hup-Konzert im Straßenverkehr gibt es Regeln. Die 
engen Grenzen der Hup-Erlaubnis haben nicht zu überhö-
rende Gründe: Eine Hupe erreicht in einer Entfernung von 
sieben Metern 105 Dezibel. Zu viel, denn Lärm beeinträchtigt 
auf Dauer die Gesundheit nachhaltig: Er schädigt das Gehör 
und löst körperlichen Stress aus.

Grundsätzlich ist Hupen laut Paragrafen 16 der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) innerorts nicht erlaubt, außer es 
besteht eine berechtigte Gefahrenlage, die einen Unfall nach 
sich ziehen könnte. Dies gilt auch außerorts – mit einer wei-

teren Ausnahme: Der nachfolgende 
Verkehrsteilnehmende möchte 

überholen und zeigt dies durch 
ein Hupsignal an. Die verschla-
fene Grünphase hingegen zählt 
als Verkehrsverzögerung und 
rechtfertigt keine Betätigung 
der Hupe. Wer nun zur Licht-

hupe greift, verhält sich eben-

falls ordnungswidrig. Stattdessen könnte versucht werden, 
mit Hilfe von Winken auf die grüne Ampel hinzuweisen.

Wer unerlaubt ein Schallzeichen abgibt, muss mit einem 
Bußgeld in Höhe von fünf Euro rechnen, werden zusätzlich 
andere dadurch belästigt, sind zehn Euro fällig. Fühlt sich 
jemand durch das Hupen genötigt, kann der oder die Beläs-
tigte eine Anzeige stellen. Wer zu oft wegen unsachgemäßen 
Hupens ein Bußgeld kassiert, kann zur Medizinisch-Psycholo-
gischen-Untersuchung (MPU) geschickt werden.

mid/sp-o
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In drei Schritten zum besseren Hören
HELFER HÖRSYSTEME ist ein inhabergeführtes Hörakustik-
Unternehmen. Die umfassende, persönliche und fachkompe-
tente Beratung vor, während und nach dem Erwerb einer Hör-
lösung stellt die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt. Mit 
Hilfe der Hörgeräteakustiker von HELFER HÖRSYSTEME werden 
Sie in drei einfachen Schritten besser hören.

1. Meister-Beratung: Vereinbaren Sie einen Termin in einem 
unserer Fachgeschäfte. Ob mit oder ohne Verordnung vom Hals-
Nasen-Ohren-Arzt analysieren wir Ihre Hörsituation kosten-
frei und unverbindlich. So erfahren wir von Ihnen, in welchen 
Situationen Sie Ihr Hören verbessern möchten – und Sie er-
fahren von uns, wie wir Ihnen helfen können. Wir arbeiten 
partnerschaftlich mit allen führenden Herstellern zusam-
men, um individuell jeden unserer Kunden mit dem für ihn 
perfekten Hörsystem zu versorgen.

2. Hörgeräte im Alltag erleben: Nachdem wir Ihr Hörprofil mit 
Ton- und Sprachaudiometrie und zusätzlichem Fragein-
ventar analysiert haben, können wir die erste Er-
probung von Hörgeräten beginnen. Unsere Akusti-
ker passen Ihnen die Hörgeräte professionell an. 
Sie testen in Ruhe, wie die Hörlösung in Ihr 
Leben passt und erleben besseres Hören. 
Die Erprobung ist für Sie unverbindlich 
und völlig kostenfrei. Wir besprechen Ihr 
neues Hörgefühl und optimieren die Einstellung nach 
Bedarf.

3. Besser hören – schöner leben: Sie haben entspannt in ver-
schiedenen Lebensbereichen das Hörgerät erprobt. Wir be-
antragen für Sie die Festbeträge bei der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Erst wenn Sie zufrieden sind mit Ästhetik, 
Komfort, Anpassung und Preis, leisten Sie die eventuell 
anfallende Eigenleistung für Mehraufwand. Auch nach Ab-
schluss der Versorgung sind wir weiter für Sie da.

Genießen Sie Ihre neue Lebensqualität!

An unseren vier Standorten (2x in Wurzen, Naunhof und 
Groitzsch) erhalten Kunden genau die Hörlösung, die ihnen 
mehr Lebensqualität verschafft.

Zentrale Wurzen: Jacobsgasse 17
Tel.: 03425/852286

Filiale Wurzen: Badergraben 12
Tel.: 03425/8530414

Filiale Naunhof: Markt 5
Tel.: 034293/47570

Filiale Groitzsch: Breitstr./
Ecke Schulgasse
Tel.: 034296/744640

www.helfer-hoersysteme.de

Gesundheit

ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757 WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE

HÖRTEST
WOCHEN
vom 23.Mai - 3.Juni

Kommen Sie zur kostenfreien 
und unverbindlichen 
Hörvorsorge! 15

Min.
Sie sind eingeladen: Machen Sie einen 
Hörtest und finden Sie heraus, wie gut 
Sie hören.

professionelle Bedarfsermittlung

ausführliches Beratungsgespräch

neueste Messtechnik

Schnellhörtest in nur 15 Minuten

Wir empfehlen, Ihr Gehör jährlich testen zu lassen. Durch regelmäßige 
Hörtests kann eine Veränderung des Hörvermögens festgestellt werden. 
Hörtests gehören zur Gesundheitsvorsorge.

Melden Sie sich heute noch bei uns und vereinbaren Sie ein Hörtest-Termin!
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So wachsen des Gärtners Träume hoch hinaus
Eigenhändig Gemüse, Kräuter und Obst anzubauen, ist ein 
Spaß für die ganze Familie - und trägt zudem zu einer gesun-
den Ernährung bei. Ein besonders sicherer und einfacher Ein-
stieg in die Selbstversorgung gelingt mit einem Hochbeet. 
Zuerst sollte ein passender Standort, möglichst sonnig und 
windgeschützt, gefunden werden. Anschließend geht es an 
die Erstbefüllung mit jeweils einer Grund-, Nähr- und Pflanz-
schicht. Eine gute Wahl als obere Schicht stellt etwa die 
torfreduzierte "DCM Aktiv-Erde Gemüse & Hochbeete" in Bio-
Qualität dar. Sie enthält unter anderem wurzelaktivierende 
Mykorrhiza-Pilze, welche die Wasser- und Nährstoffaufnahme 

fördern und das Pflanzenwachstum verbessern - sogar bei 
Stress, Trockenheit oder Nährstoffmangel. Unter www.cuxin-
dcm.de gibt es viele weitere Tipps.

djd

Der Frühjahrsputz für IhreDer Frühjahrsputz für Ihre
Flächen im Außenbereich!Flächen im Außenbereich!
Wir von Steinfresh® pflegen Ihre Steine dauerhaft!

Steinpflege Härtel
Krobitzschstr. 4
04416 Markkleeberg www.steinpflege-haertel.de0341 - 44 26 401

JETZT ANRUFEN

Ihre Flächen – Unsere Verantwortung

Stein
fresh

®

FeWa39
Fenster, Wartung und Pflege

Meisterbetrieb

Sanierung, Reparatur und 
Erneuerung von:

• Dachfenstern aller Art
• Fassaden-Fenster und Türen
• Sonnenschutz

Inh. Angelika Mozdzynski
Equipagenweg 21- 23 | 04416 Markkleeberg
E-Mail: info@fewa39.de | 0341 3502483 www.ruppert-kg.de

CONTAINERDIENST
NATURSTEIN
Albert-Kuntz-Straße 26 
04824 Beucha

E-Mail beucha@ruppert-kg.de 
Tel. +49 (0) 34 292 / 867 3  
Fax +49 (0) 34 292 / 867 55

Achilles  Kommunal- und Gartentechnik

Service –
Werkstatt 
in Fuchshain
034297 13288

Wir sind weiterhin für Sie da! 

Tel. 034297 156516

Nutzen Sie unsere „Vor Ort Beratung“!

ab 799,00 Euro

Mähroboter
Rasenmäher

Traktoren
Kettensägen

Laubbläser u. -sauger
Hobby- und Profi-Akkugeräte

Holzhäcksler
Heckenscheren

Verkauf: Großpösna, neben der Tankstelle im Pösna Park    034297156516
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Politisches Wissen im Internet
Relaunch von bpb.de

1998 ist die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) unter 
www.bpb.de online gegangen. Im Herbst 2002 wurde der 
Webauftritt unter dem Motto „Politisches Wissen im Internet“ 
völlig neu ausgerichtet und seitdem immer weiterentwickelt. 
24 Jahre nach der Erstveröffentlichung präsentiert sie sich 
jetzt wieder rundum erneuert. Bis heute gleich geblieben: 
die Adresse www.bpb.de und der Anspruch, eine verlässliche 
Adresse für politisches Wissen im Internet zu sein.

Das Design hat sich sichtbar verändert und ermöglicht 
eine bruchlose und barrierearme Nutzung auf Smartphone, 
Tablet und Desktop. Auch konzeptionell wurde das größte 
Portal für politische Bildung im deutschsprachigen Raum 
auf neue Füße gestellt. Was bleibt, ist die Seriosität, Über-
parteilichkeit und der große Wissensspeicher in Sachen 
Politik, Wirtschaft und Geschichte. Mit u. a. solch bekann-
ten Angeboten wie dem Wahl-O-Mat, den Informationen 
zur politischen Bildung („schwarze Hefte“) oder der Fach-
zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ) sowie 
dem Jugendmagazin „fluter“, die alle auch über www.bpb.
de erreichbar sind.

Auf der Website findet man auf rund 50 Themenseiten das 
gesamte Angebot der bpb. Die Mediathek (mit aktuell mehr 
als 3.000 Videos) wurden stärker auf den jeweiligen Nut-
zungszweck fokussiert und das Finden von Veranstaltungen 
sowie das Bestellen von Publikationen im bpb-Shop einfa-
cher und komfortabler gemacht. Zudem wurden technische 
Barrieren abgebaut, die Suchfunktion optimiert und neue 
Features wie eine „Merkliste“ entwickelt.

Im letzten Jahr verzeichnete www.bpb.de fast 60 Mil-
lionen Besuche. Die Website bietet allen Interessierten 
Grundlagen- und Hintergrundtexte, Grafiken, Lehrmateri-
alien sowie Erklärfilme, Dokumentationen und Podcasts zu 
zeithistorischen und politischen Themen – sehr häufig als 
„Creative Commons Lizenz“ und frei für den nichtkommerzi-
ellen Bereich nutzbar. Darüber hinaus kann man im großen 
digitalen oder analogen Veranstaltungsbereich der Bildungs-
einrichtung suchen oder im Online-Shop eine der rund 1.400 
aktuell lieferbaren Publikationen gegen eine geringe Bereit-
stellungspauschale bestellen.

Das neue Design und Konzept orientiert sich auch am 
Feedback der Nutzenden und soll für alle leicht bedienbar 
sein. Um das zu gewährleisten, wird die Website ständig wei-
terentwickelt. Rückmeldungen an: relaunch@bpb.de.

pm, Bundeszentrale für politische Bildung

Screenshot: bpb.de

Warum soll ich wählen gehen? 
Gründe, die dafür sprechen
Wahlen sind die einfachste Möglichkeit, sich als Bürger/
in in einer Demokratie zu beteiligen. Daneben kann man 
auch Mitglied einer Partei oder eines Interessensverbands 
(z. B. Kirche, Gewerkschaft etc.) sein, sich in Bürgerinitiati-
ven engagieren oder z. B. mit Petitionen auf die öffentliche 
Meinung und den Gesetzgeber einwirken. Die Wahl aber ist 
die typischste und wichtigste Partizipationsmöglichkeit. 
Sie steht prinzipiell allen Bürger/innen des Landes offen 
(sofern sie nicht, wie etwa Minderjährige, in ihren Bürger-
rechten per Gesetz eingeschränkt sind). In einer Demo-
kratie dürfen wir wählen. Das ist nicht selbstverständlich. 
Durch Wahlen wird die politische Macht regelmäßig neu 
verteilt. Und wir können durch die Wahl mitbestimmen. 
Wahlen sind ein Recht und Privileg! Nur das Volk kann seine 
Vertreter entsenden. Artikel 20 des Grundgesetzes garan-
tiert die Demokratie und ist Grundlage dafür, dass jeder 
Wahlberechtigte aktiv an der Demokratie mitwirken kann. 
In vielen anderen Ländern ist das nicht selbstverständlich. 
Jede Stimme zählt! Oft geht eine Wahl sehr eng aus. Da 
kommt es dann auf jede einzelne Stimme an, um der Partei 
an die Macht zu verhelfen, die ich unterstütze. Gehe ich 
also nicht wählen, werden andere entscheiden, wer mich 
vertritt. Wählen schützt mich vor Extremismus. Wer nicht 
wählt, erleichtert es extremistischen Strömungen, einen 
größeren Einfluss auf die Politik zu bekommen.    red

IHR LANDRATSKANDIDAT

JÖRG DORNAU

Ihre Stimme am 12. Juni!

Spendenkonto: AfD-KV LKL, IBAN: DE77 8609 5604 0307 1738 40 
Leipziger Volksbank eG, Verwendungszweck: Wahl2022
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TRAU DICH LANDKREIS LEIPZIG!
www.Joerg-Dornau.de
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Trauer

Annahmestelle Privatanzeigen

Danny Berndt, 
Markt 7, Naunhof 
 034293 30567

Danny BernDt
Fotografenmeisterin

Markt 7 · 04683 naunhof
tel.: 034293 30567 · Mobil: 0177 6144144

Familienanzeigen im Amtsblatt 
• zum Schulanfang, Jugendweihe/Konfirmation
• zur Geburt Ihres Kindes
• zur Hochzeit, Hochzeitsjubiläum
• zum Geburtstag
und weitere Gelegenheiten 

Hier

Annahmestelle

mit Motivvorschlägen

Öffnungszeiten
Di. - Fr. 9 - 12 Uhr 

 und 14 - 18 Uhr

DRUCKHAUS BORNA, 
Abtsdorfer Straße 36, Borna
Janett Greif,  0173 6546986
 janett.greif@druckhaus-borna.de

Die STADTJOURNALE

Wenn Sie sich für die tröstenden Worte und die Anteilnahme 
beim Abschied von einem geliebten Familienangehörigen be-
danken möchten. Dann wenden Sie sich an ...

Die ganze Region: kompakt – informativ – aktuell
Erinnerung für zu Hause: Kristallbestattungen als neue Form des Totengedenkens

Was eine moderne Gesell-
schaft am meisten prägt, 
dürfte ihr permanenter Wan-
del sein. Bei den Lebens-
umständen ist erlaubt, was 
gefällt - und womit man ande-
ren Menschen nicht in die 
Quere kommt. In Bewegung 
geraten sind alle Lebensbe-
reiche, dazu zählt auch die 
Bestattungskultur. Die klas-
sische Sargbestattung ist 
zur Ausnahme geworden, es 

dominiert inzwischen die Urnenbeisetzung, entweder auf dem 
Friedhof oder zunehmend im Wald. Noch nicht so bekannt, 
aber immer beliebter sind persönliche Erinnerungsobjekte. Die 
sogenannte Kristallbestattung beispielsweise bietet den Hin-
terbliebenen eine Möglichkeit, Kristallkunstwerke als Erinne-
rungsstücke in der Hand halten, sie um den Hals tragen oder 
sie als Skulptur auf ein Fensterbrett im Wohnzimmer stellen zu 
können. Über die haptische Erfahrung ist das Gedenken an die 
verstorbene Person stets präsent. Wie muss man sich eine soge-
nannte Kristallbestattung vorstellen?

So funktioniert eine Kristallbestattung
Für die Erinnerungskristalle oder Gedenkskulpturen werden 
wenige Gramm Kremationsasche oder auch eine Haarlocke der 
verstorbenen Person in eine Glasskulptur eingeschmolzen. Auf 
diese Art entstehen beispielsweise bei der Schweizer Immer & 

Ewig AG in einer Verbindung aus Glas und den Lebensspuren der 
Verstorbenen Objekte und Figuren, etwa in Form eines Herzens 
oder eines Engels. Informationen zu den Erinnerungskristallen 
gibt es unter www.immerundewig.com. Neben der Auswahl aus 
den Kollektionen sind auch individuell gestaltete Sonderanfer-
tigungen nach persönlichem Wunsch möglich. Der Schweizer 
Glaskünstler Thomas Blank hat beispielsweise ein goldenes 
Herz als Symbol ewiger Liebe entworfen. Der „Tropfen" wiede-
rum zeichnet sich durch seine harmonische Form aus, mit bei-
den Händen kann die dekorative Gedenkskulptur aufgenommen 
werden.

Urnenbeisetzung im Heimatort oder Aschebeisetzung auf einem 
Schweizer Waldfriedhof
Die nach der Fertigung der Kristalle oder Skulpturen verblei-
bende Asche kann an das Bestattungsinstitut in Deutschland 
zurückgesandt werden, um eine Urnenbeisetzung im Heimatort 
auszurichten. Optional gibt es aber auch die Möglichkeit, die 
Asche ohne Urne in der freien Natur auf einem Waldfriedhof 
beisetzen zu lassen. Dieser befindet sich in einem ruhigen Wald-
stück im Schweizerischen Poschiavo, inmitten der Schweizer 
Alpen im Kanton Graubünden.

djd

Ur nen-  und
Sarg schmuck,

Gestecke,  Krän ze ,
Herzen,  Trauersträuße

Lieferservice

Gern be ra ten wir Sie aus führ lich oder Sie bestellen 
einfach in unserem Onlineshop und wir bringen 

Ih ren Blumengruß zum Ort der Beisetzung.

Das Floristikfachgeschäft

Raumzauber-Sinnwelt - Das Floristikfachgeschäft
Naunhof * Ladestraße 5 * Fon: 03 42 93 / 48 42 84

Leipzig * Hugo-Aurig-Straße 7 * Fon: 03 41 / 65 83 59 13
Online-Shop: www.floristikservice-leipzig.de

Danksagung
Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen,

du wolltest gern noch bei uns sein.
Schwer ist es diesen Schmerz zu ertragen,

denn ohne dich wird alles anders sein.

Nachdem wir in Liebe und Dankbarkeit 
Abschied genommen haben von meinem lieben Mann

Georg Günther
Möchte ich mich für die Anteilnahme, 

die mir auf so vielfältiger Art und Weise zum Ausdruck 
gebracht wurde, recht herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt dem Pflegedienst Holzhäuser, 
dem Bestattungsinstitut Hänsel, der Rednerin 

Frau Raschke-Maas für die tröstenden Worte zum Abschied 
sowie allen Bekannten, Nachbarn und Verwandten, 

die in dieser schweren Zeit mir mit ihrem Mitgefühl und 
ihren tröstenden Worten und Schriften, geholfen haben.

In liebevoller Erinnerung
Deine Helga

Naunhof, April 2022

Von Zeit zu Zeit erinnert uns das Leben daran, 
dass unsere Lebenszeit etwas Kostbares ist

.- Ernst Ferstl

(Aufgrund eines Fehlerteufels kann diese 
Anzeige jetzt erst erscheinen - Die Redaktion)



Wohin mit Buntmetall- und Stahlschrott? 
Wohin mit Altpapier?
Zum Standort von Hofmann Metall in der
Gebrüder-Helfmann-Straße 1a in 04824 Brandis.
Wir sind Experten in nachhaltiger Ressourcen-Rückgewinnung.

Öffnungszeiten:
MO | MI | FR  07:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:00 Uhr
DI | DO            09:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 18:00 Uhr
SA    jeden 1. und 3. Samstag im Monat geöffnet 08:00 - 12:00 Uhr

hofmann-metall.de
brandis@hofmann-metall.de
034292 / 28 60 06

BRANDIS/LEIPZIG

NEUER STANDORT SEIT 01.11.21

jeden 1. und 3. Samstag im Monat geöffnet 08:00 - 12:00 Uhr

hofmann-metall.de
brandis@hofmann-metall.de
034292 / 28 60 06

WIR KÜMMERN 
UNS UM IHREN 

SCHROTT


